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1. Hintergrund, Anlass und Ziel

1.1. Hintergrund und Anlass

Die Finanz- und Wirtschaftskrise der 
Jahre 2007 bis 2009 hatte zur Folge, 
dass insbesondere die Überwachung der 
Stabilität des Finanz systems noch stärker als 
bisher in den Fokus der Aufsichts   behörden 
und Notenbanken genommen wurde. 
Die makroprudenzielle Überwachung soll 
Risiken für das Finanz system als Gesamtheit 
ermitteln, bewerten und mindern. 

Auslöser der Finanzmarktkrise waren 
massiv angestiegene Wohn immobilien käufe 
in den USA. Durch ein zu dem Zeitpunkt 
niedriges Zinsniveau erwarben immer mehr 
Interessenten, deren Finan zmittel eigentlich 
nicht ausreichten, kreditfinanzierte Häuser 
und Wohnungen. Dabei achteten die Kredit-
institute in den USA nur eingeschränkt auf 
die Bonität ihrer Kunden und vergaben 
zunehmend Hypotheken, die jedoch nicht 
ausreichend durch die Eigenkapitaldecke 
der Erwerber und durch den Immobilienwert 
abgesichert waren (sog. Subprime-
Hypotheken). Nachdem eine Vielzahl der 
Erwerber etwa in der ersten Jahreshälfte 
2007 die Hypothekenraten wegen der 
steigenden Zinslast nicht mehr bedienen 

konnten, kamen die Immobilien massiv 
auf den Markt und die Immobilienpreise 
begannen mit zunehmendem Tempo zu 
fallen. Die Folgen waren u. a. bis in das Jahr 
2010 hinein weltweit fallende Immobilien-
preise. Während sich die deutsche und 
auch die amerikanische Wirt schaft 
vergleichs   weise schnell erholten, waren die 
Staats  haushalte der schwächeren Volks-
wirtschaften nachhaltig stark belastet. 

Die internationale Finanzmarktkrise hat 
gezeigt, dass plötzliche, ökonomisch nicht 
sinnvoll erklärbare Preis entwicklungen auf 
den Immobilien  märkten erhebliche Aus-
wirkungen auf die Finanzstabilität der 
Staaten haben. Dies kann sich bis hin zu 
einer nachhaltigen Rezession, wie z.B. in 
Griechenland 2010, und zu einem volks-
wirtschaftlichen und politischen Schaden 
auswirken.

Vor diesen Hinter  gründen bekommt die 
bereits 1960 in dem damaligen Bundes-
baugesetz begründete Erfordernis der 
Transparenz von Immobilien märkten eine 
neue Bedeutungs dimension: In erster Linie 
aus Gründen der Absicherung der Finanz-
stabilität der Staaten zielte eine Initiative der 
inter nationalen Finanz aufsicht darauf ab, 
die jeweiligen nationalen Immobilien märkte 

1. Hintergrund, Anlass und Ziel
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genauer zu beobachten. So konstatierten im 
Jahr 2013 der Inter nationale Währungs fonds 
(IMF), das Inter nationale Financial Stability 
Board (FSB) sowie die G-20 Finanz minister 
und deren Zentralbanken, dass neben den 
Indizes zur Preis entwicklung von Wohn-
immobilien auch sog. CPPIs (Commercial 
Property Price Indices) gebildet und 
beobachtet werden sollen. Sie bestimmten 
die CPPIs als eine der 20 Lücken, die es 
zu schließen gilt, um bessere Aussagen zur 
Finanz stabilität generieren zu können.

1.2. Erste Erfolge weiterentwickelter 
Immobilienmarkttransparenz 

Der Europäische Ausschuss für System-
risiken (European Systemic Risk Board, 
ESRB) hat in seiner Empfehlung zur Schlie-
ßung von Lücken bei Immobilien  daten1 
darauf hin gewiesen, dass „die nationa-
len makro prudenziellen Behörden ange-
halten werden sollen, den einheitlichen 
Indikatoren satz nach relevanten Bereichen 
zu untergliedern, beispielsweise nach 
Immobilien art, Standort der Immobilien so-
wie Art und Nationalität der Markt teilnehmer 
(…)“. Es sollte die Preis entwicklung von 
sog. Commercial Properties ebenfalls mit-
tels geeigneter Indizes beobachtet werden. 
Dabei ist es naheliegend, dass diese Indi-

zes europaweit weitest gehend harmonisiert 
sein müssen, damit die ent sprechenden 
Teil märkte auch tatsächlich mit einander 
vergleichbar sind. Hierzu hat das Europä-
ische Statistik amt (Eurostat) 2017 ein ent  -
sprechendes Arbeits papier „Commercial 
Property Price Indicators: Sources, Me-
thods and Issues“ ver öffentlicht2. Dabei 
wurde festgestellt, dass auch welt weit bis-
lang keine Einheitlichkeit hinsichtlich der 
Kategorisierung besteht. In dem Bericht von 
Eurostat wurde der erste Ergebnisbericht 
„Strukturierung des sachlichen Teilmarktes 
wirtschaftlich genutzter Immobilien für die 
Zwecke der Marktbeobachtung und Werter-
mittlung“ vom August 2016 als vorbildlich zi-
tiert3 und auf der „International Conference 
on Real Estate Statistics“ am 21.02.2019 in 
Luxemburg vorgestellt. 

Grundlage einer hinreichend genauen 
und über Staats- und Länder grenzen 
hinaus vergleich baren Preis  beobachtung 
ist, dass Einigkeit über die Definition 
der unter schiedlichen Immobilien  arten 
bestehen muss. Diese ist bei den Wohn-
immobilien zunächst vergleichs weise 
einfach, denn hier kann deutlich zwischen 
z.B. Eigen  heimen, Mehr  familien häusern 
oder Wohnungen unterschieden werden. 
Für die Ein ordnung von Immobilien, die 

1  Europäischer Ausschuss für Systemkriterien, Zur Schließung von Lücken bei Immobiliendaten, in: Amtsblatt der Europäischen Union 60. 
   Jahrgang (2007), S. C31/1 ff.
2    European Union (Eurostat), Commercial property price indicators sources, methods and issues, Luxemburg 2017.
3  Ebd., S. 38 ff.
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in erster Linie wirtschaftlich genutzt 
werden, sind die Immobilien   arten um ein 
Erhebliches vielfältiger. Dieser Teilmarkt 
ist sehr inhomogen und die Immobilien-
arten schwieriger zu aggregieren. Vor 
allem aber herrschen über die Branchen 
und Regionen hinweg verschiedenste 
Identifikations merkmale zur Klassifizierung 
der unterschiedlichen Immobilien arten.

Nahezu parallel zu den oben angerissenen 
Entwicklungen auf den Finanz märkten hat 
das Urteil des BVerfG vom 07.11.20064 dem 
Gesetzgeber auferlegt, die Regelungen zur 
Bewertung von Immobilien so anzupassen, 
dass die Er hebung der Erbschafts steuer 
zukünftig an Werte anknüpft, die den 
Anforderungen des Gleichheits  grundsatzes 
genügen. Beginnend mit diesem Urteil 
und den darauffolgenden Änderungen 
gesetzlicher Regelungen, Verordnungen 
und Richtlinien für das amtliche Gutachter-
ausschuss  wesen in Deutschland hat 
sich eine erhebliche Steigerung der An-
forderungen an die Erledigung der 
Aufgaben der Gutachter  aus  schüsse er-
geben. Die Änderungen der betreffenden 
Regelungen des Bau gesetz buches (BauGB), 
die neu bearbeitete Immobilienwert-
ermittlungs verordnung (ImmoWertV) und 
die Veröffentlichung der dazugehörigen 

Bundes richtlinien hatten zum Ziel, die 
amtliche Wert ermittlung von einer rein 
ortsbezogenen hin zu einer deutschlandweit 
vergleichbaren Immobilien  bewertung auf-
zustellen. Dieser „Umbau prozess“ ist seitens 
der Gesetz- und Verord nungsgeber noch 
nicht abgeschlossen und bei den Gutachter-
ausschüssen in Deutschland auch noch 
nicht in vollem Umfang umgesetzt. Dennoch 
sind im Verlauf der vergangenen 10 Jahre 
erhebliche Entwick lungen zu verzeichnen.

Eine neue Dynamik wird auch durch das 
BVerfG- Urteil vom 10.04.20185 entstehen. 
Auch hier spielte die Frage der gerechten 
Besteuerung die Kernrolle. Das BVerfG 
stellt in seinem Urteil fest, dass auch die 
Ermittlung der Bemessungs grundlage für 
die Erhebung der Grundsteuer nicht dem 
Gleichheits grundsatz des Grund gesetzes 
genügt. Hier hat der Gesetz geber bis zum 
31.12.2019 Regelungen zu schaffen, die 
zu einer anderen Form der Ermittlung 
der Bemessungs grundlage führen. Die 
Diskussion über die inhaltliche Regelung 
dieser Frage ist zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht abgeschlossen. Sollten aber z.B. die 
von den Gutachterausschüssen nach dem 
BauGB zu ermittelnden Bodenrichtwerte 
eine wichtige Rolle spielen, dann würden 
auch in diesem Zusammenhang die 

1. Hintergrund, Anlass und Ziel

4   Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 07.11.2006, 1 BvL 10/02.
5   Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 10.04.2018, 1 BvR 889/12.
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Anforderungen an bundesweit einheitliche 
und klare Strukturen der Immobilien arten, 
bzw. der Nutzungsarten von Grundstücken, 
erheblich steigen. 

1.3. Erkenntnisbedarf 

Die aus den dar gestellten Gründen 
gestiegene Auf  merksamkeit der Banken-
aufsicht und die seit 2006 gleichermaßen 
gestiegenen Anforderungen des Gutachter-
ausschuss wesens in Deutschland an einen 
trans parenten Immobilien  markt gaben den 
grundlegenden Anstoß zur Durchführung 
von regelmäßigen Fach gesprächen. Die 
Kern fragen waren:

•   Wie und in welcher Form sollen die
     unterschiedlichen Arten von Wirtschafts-  
     immobilien klassifiziert werden?
•   Welches sind die Identifizierungs-
     merkmale für die Einordnung in die 
     unterschiedlichen Klassen? 
•   Wie gelingt es, eine möglichst 
     branchen übergreifende und auch 
     regions übergreifende Einheitlichkeit in
    dieser Betrachtungsweise herzustellen?

Vor diesem Hinter grund initiierten der Leiter 
der Geschäfts stelle des Oberen Gutachter-
ausschusses für Grundstücks werte in 

Nieder sachsen für den Arbeitskreis der 
Oberen Gutachter ausschüsse, Zentralen 
Geschäfts stellen und Gutachter ausschüsse 
in der Bundesrepublik Deutschland (AK 
OGA), Peter Ache und der ZIA Zentraler 
Immobilien Ausschuss Fach besprechungen 
mit Teil nehmern aus den unter schiedlichen 
fachlichen Bereichen.

Die Leitung der Fach gespräche wird zurzeit 
von Sabine Georgi (RICS), die fachliche 
Feder führung wird von Peter Ache (AK OGA) 
wahrgenommen. Bei der Berichtsl egung der 
Ergebnisse wirkte ebenfalls Eva Neubrand 
(BBSR) mit.

Die erste Fach besprechung fand am 
17.10.2013 statt. Im Verlauf der Zeit haben 
die teil nehmenden Institutionen bzw. 
auch deren Vertreter gewechselt. Nahezu 
regelmäßig waren Vertreter 

•   des AK OGA,
•   des ZIA,
•   des Verbands deutscher Pfandbrief -
     banken,
•   des AK Wertermittlung des Deutschen
     Städtetags,
•   des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- 
     und Raumforschung, 
•   der RICS und 
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•   der Deutschen Bundesbank 
     (Beobachterstatus)

an den Besprechungen und an der Ergebnis-
sicherung beteiligt.

Zusätzlich zu den eher als „externe Anlässe“ 
zu beschreib enden Ereignis sen, setzte 
sich im Rahmen der regel mäßigen Fach-
austausche zwischen den verschiedenen 
Akteuren auch die Erkenntnis durch, dass 
für ein Daten-Matching zwischen z. B. Trans -
aktions  datenbanken und Angebots daten-
banken unter schiedlicher Akteure ebenfalls 
die ein deutige Definition von Immobilien-
arten notwendig ist. So wurden innerhalb 
des „Arbeits kreises Immobilien preise“ 
des Bundes instituts für Bau-, Stadt und 
Raum forschung (BBSR) Verfahren zum 
Matching von Trans aktions- und Angebots-
daten banken erwogen und erprobt6. Für 
ein solches Matching stehen seit etwa 10 
Jahren umfassende Immobilien angebots-
daten aus verschiedenen Daten quellen 
zur Verfügung, so dass durch die Analyse 
zusammen  geführter Daten banken ein 
erheblicher Erkenntnis  gewinn über das 
Immobilien   markt   verhalten gewon nen wer-
den konnte. Eine Zusammen  führung und 
Analyse der Daten ist aber nur sinnvoll mög-
lich, wenn bei allen Akteuren das Verständ -

nis über die den Angebots- bzw. Kauf fällen 
zu zu  ordnenden Immobilien  arten (sach liche 
Teil märkte) gleich ist.

Die Experten der Fach gespräche stellten 
fest, dass es hierzu bislang noch keine ein-
deutigen und über die jeweiligen Geschäfts-
bereiche der Immobilien branchen hinweg 
anerkannten Definitionen von Immobilien-
arten gibt. Viel mehr erfolgt die Ein ordnung 
jeweils branchen spezifisch nach den dort 
vorliegenden Erforder nissen und nach 
bisher seit langem gehand habten Kriterien. 
Ein kritisches Hinter fragen der Sinn haftigkeit 
der verwendeten Kategori sierungen ist i.d.R. 
im Zeitverlauf nicht mehr erfolgt; ebenso 
wenig erfolgt ist auch die Abstimmung mit 
anderen Branchen teilnehmern. Ähnliches 
wurde auch bei der Hand habung im 
Zusammen hang mit der Registrierung von 
Kauffällen durch die Gutachter ausschüsse 
in den Kauf preis sammlungen nach § 195 
BauGB festgestellt. Hier gibt es zwar – i.d.R. 
aufgrund der angewendeten Software zu 
den Kauf preis sammlungen – eine gewisse 
Einheitlichkeit bei der Identifizierung der 
Immobilien arten, jedoch ist diese gerade bei 
den Wirtschafts immobilien eher rudimentär, 
wenn es über die Grenzen der Bundes länder 
hinaus geht.

1. Hintergrund, Anlass und Ziel

6  Peter Ache (Oberer Gutachterausschuss Niedersachsen) und Sebastian Hein (empirica-systeme GmbH), Kaufpreissammlungen und 
   Angebotsdaten – Zusammenführen von Informationen aus beiden Datenbanken – Ein Fazit, Vortrag im Rahmen des AK Immobilienpreise des 
   BBSR, Bonn 22.09.2011.
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Insgesamt haben die Fach gespräche er-
geben, dass auf dem zu dis kutierenden 
Themen feld ein erheblicher Bedarf 
besteht, zu einem unter den verschiedenen 
Branchen  akteuren abgestimmten Ergebnis 
zu kommen, um langfristig einen sinnvollen 
Daten austausch bzw. eine ziel gerichtete 
Analyse zusammen geführter Daten banken 
zu ermöglichen. Dieses Ergebnis sollte 
dann inner halb der jeweiligen Institutionen 
intensiv diskutiert werden, um in ein 
möglichst breit akzept iertes gemein sames 
Papier münden zu können.

1.4. Erkenntnisgewinne

Im Laufe der Zeit konnte auch fest-
gestellt werden, dass schon der geführte 
Diskussions  prozess zu Veränder ungen bei 
der Registrierung von Trans aktions fällen 
geführt hat. Der Immobilien marktbericht 
Deutschland des AK OGA basiert in seiner 
Struktur nahezu vollständig auf den in den 
Fach besprechungen gewonnenen Erkennt-
nissen7; auch die Kauf preis sammlungen 
der Gutachter ausschüsse werden z.B. 
nach und nach überarbeitet und die bisher 
veröffentlichten Kategorien der Immobilien-
arten finden hierbei nach drückliche 
Berück sichtigung. Ebenso wurde in den im 
ersten Ergebnis bericht vor geschlagenen 

Gruppierun gen eine hohe Konsistenz zu den 
von Unternehmen geführten Daten banken 
erreicht. 

Darüber hinaus kann beobachtet werden, 
dass die Argumente für eine Änderung 
der Begriffl ichkeit der Gewerbe  immobilie 
auf breite Resonanz stoßen und der vor-
geschlagene Begriff der Wirtschafts-
immobilie Einzug in die Branche gehalten 
hat8.

Insgesamt kann festgestellt werden, 
dass die Auseinander setzung mit der 
Struktur ierung der sachlichen Teilmärkte 
im All gemeinen und der Wirtschafts-
immobilien im Besonderen einen mittel-
fristig aus gesprochen hohen Mehr wert 
für alle Akteure auf dem Immobilien markt 
haben wird. Ins besondere die Analyse der 
unter schiedlichen Teil märkte wird durch 
das Matching unter schiedlicher Daten-
banken aus unter schiedlichen Branchen 
zu erheblichen Erkenntnis gewinnen über 
den Markt führen. Darüber hinaus ist auch 
davon auszugehen, dass Markt analysen bis 
hin zu auto matisierten Verfahren deutlich 
verbessert und effizienter gestaltet werden 
können.

7   Arbeitskreis der Oberen Gutachterausschüsse, Zentralen Geschäftsstellen und Gutachterausschüsse in der Bundesrepublik Deutschland, 
    Immobilienmarktbericht Deutschland, URL: http://www.immobilienmarktbericht-deutschland.info/startseite/ (Stand: 02.05.2019). 
8   Tobias Just, Michael Voigtländer, Rupert Eisfeld, Ralph Henger, Markus Hesse, Alexandra Toschka, Wirtschaftsfaktor Immobilien 2017 
    Wirtschaftsfaktor Immobilie 2017, Berlin 2017, S. 40 ff.
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Durch eine einheitliche Definition der 
Immobilien  arten werden drei zentrale Ver-
besserungen erreicht:

•   Amtliche Immobilien marktberichte 
     und Reports von anderen Stellen 
     können miteinander verglichen werden. 
     Dadurch wird es möglich, die Analyse -       
     ergebnisse zu verifizieren und auch die 
     Qualität der Analysen zu bewerten. Dies 
     erlaubt die kritische Diskussion der Pub- 
     likationen, erhöht damit die Zuverlässig-
     keit der Einzel berichte und führt folglich
     zu einer fort schreitenden Verbesserung
     der Trans parenz des Marktes.
•   Die Methoden und Modelle zur Ab-
     leitung wesentlicher Marktinformationen
     und der für die Immobilien wert-
     ermittlung erforder lichen Daten (z.B. 
     Zeit reihen, Liegenschaftszins- oder 
     andere Kapitalisierungs zinssätze, 
     Vergleichs- oder Sachwert faktoren etc.) 
     sind auf über Regions grenzen hinweg 
     vereinheitlichte Immobilien arten bezo-
     gen und können im Rahmen von Ver-
     kehrs- bzw. Beleihungs wert ermittlungen
     mit verbesserter Rechts sicherheit 
     verwendet werden. Auch wird durch 
     eine Zusammen führung von Daten-
     sammlungen die Daten lage für seltener
     vor kommende Trans aktionen verbessert.

•   Die Darstellung von statistischen 
     Kennwerten über die jeweiligen Stich-
     proben zu tatsächlich vergleich baren
     Immobilien arten lassen einen besseren 
     Rück schluss über die Grund gesamt- 
     heiten zu und erlauben die Beurteilung 
     der Qualität von pub lizierten Markt-
     und Bewertungs daten über bestimmte
     Immobilien arten. Dies erhöht die 
     Sicherheit von Verkehrs wert- und 
     Beleihungs wertermittlungen und 
     verbessert die Vergleichbarkeit von 
     Immobilien wert gutachten 
     unterschiedlicher Stellen. 

1.5. Verbesserte Markttransparenz und 
effizientere Analysemöglichkeiten

1.5.1. Immobilienmarktbeobachtung

Grund legende Gegen stände der Markt-
beobacht ung bei Immo bilien sind

•   Transaktionszahlen,
•   Geldumsätze bzw.      
     Investitionsgesamtsummen,
•   Grundstücksflächen-, Wohnflächen- 
     und Nutzflächenumsätze und
•   Immobilienpreise.

1. Hintergrund, Anlass und Ziel
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Die o.g. Beobachtungs gegen stände er-
geben sich dabei innerhalb des jeweiligen 
sachlichen und regionalen Markt umfeldes 
aufgrund von Angebot und Nach  frage. Da-
her muss die Ana lyse der o.g. vier Grund -
kategorien durch

•   zeitliche Längs- und Querschnitts-
     analysen,
•   in analysezweckbezogenen räumlichen
     Lagen (regionale Märkte) und
•   in analysezweckbezogenen sachlichen 
     Teilmärkten (Immobilienarten)

erfolgen.

Datengrundlage für die Beobacht ung des 
Immobilien  marktes sind z.B. die Kauf preis-
sammlungen der amtlichen Gutachter-
ausschüsse nach § 195 BauGB oder auch 
Trans aktions datenbanken von Banken-
ver bänden oder größeren Makler häusern. 
Zudem können Markt analysen auch auf 
der Grundlage von Angebots daten banken 
erfolgen, wie sie z.B. auf Internet platt for-
men zur Verfügung stehen. Gegen stand der 
Markt beobachtung sind damit entweder 
die Immobilien verkäufe selbst oder die 
Angebote von Immo bilien. In beiden Fällen 
geht es um die Analyse von entweder 
bereits getätigten Käufen (Transaktionen) 

oder beabsichtigten Verkäufen (Angeboten) 
von Immobilien oder auch von Rechten an 
Immobilien (z.B. Erbbau rechtsverkäufe etc.).

Die Erzeugung von Immobilien markt daten 
ist stark durch die Hetero genität der Immo-
bilien selbst geprägt. Zudem unter liegen die 
notariell zu beurkundenden Grundstücks-
kauf verträge dem Schutz per sönlicher 
Daten. Ent  sprechende Daten  banken wie z.B. 
die Kauf preis samm lungen der Gutachter-
ausschüsse, aber auch Daten sammlungen 
von Banken, Makler häusern und anderen 
Institutionen sind daher entsprechend sorg-
fältig zu verwalten.

Zur Verbesser ung der Qualität der 
Analysen und zur zeit gemäßen Erfüllung 
der An forder ungen an einen transparenten 
Immobilien markt kommt es darauf an, 
die Informationen verschiedener Daten-
quellen zusammenz uführen. Daher sind 
für die Markt beobachtung sinnvolle und 
valide Immobilien markt informationen aus 
verschiedensten Daten banken zu qualitativ 
hoch wertigen und durch Vergleich-
barkeit verifizierbaren Markt kennziffern zu 
verarbeiten. Daten schutzbelange dürfen 
dabei nicht gefährdet werden.
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1.5.2. Bedeutung von 
Immobilienmarkttransparenz

Ein optimales Marktumfeld ist durch die 
Zugänglichkeit aller für die betref fende 
Immobilie relevanten Informationen für 
alle Beteiligten geprägt. Je umfas sender 
diese Informationen und je besser sie 
zugänglich sind – also je transparenter 
und vollkom mener der Markt ist –, desto 
besser entwickelt sich ein nach haltiges 
und ökonomisch sinnvolles Markt verhalten 
sowie eine nach voll ziehbare Preis bildung. 
Gegenüber den Kauf preis sammlungen der 
Gutachter ausschüsse existieren aufgrund 
fehlender gesetzlicher Regelungen z.B. 
keine amtlichen Miet preis sammlungen. 
Diese Problematik macht die Herstel lung 
von echter Transparenz auf dem Mieter-
markt nahezu unmöglich. Dass bei einem 
Vermietungs anteil von mehr als 50 Prozent 
der Wohnungen hier ein Nachhol bedarf 
besteht, wurde in den Fach gesprächen 
immer wieder erwähnt. 

Aufgrund der Regelungen der §§192 ff. 
des Bau  gesetzbuches (BauGB) werden in 
Deutschland Trans  aktions daten über den 
Ver kauf von Immobilien von Gutachter-
ausschüssen registriert. Aus diesen Daten 
wird geschlos sen, dass in Deutschland 

jährlich etwa eine Million Verkäufe von No-
taren beurkundet, per Zuschlag erworben 
oder durch andere in dem BauGB definierte 
Rechts vorgänge in das Eigen tum einer an-
deren Person übergehen. Verkäufe von Fir-
men, deren Zweck es ist, Immobilien zu hal-
ten und zu erwerben (Share Deals) sind hier 
nicht enthalten9. Auch Banken verbände (z.B. 
Verband deutscher Pfand briefbanken (vdp)), 
Makler häuser oder andere Institutio nen 
registrieren aus ihren eigenen Geschäfts-
tätigkeiten heraus Trans aktionen. Dazu kom-
men teilweise umfassende Daten banken 
über Angebote zu Immobilien verkäufen.

Etwa seit dem Jahr 2010 wird der deutsche 
Immobilien markt und hier ins besondere der 
Markt der Wohn immobilien von teilweise 
sehr starken Preis  steigerungen dominiert. 
Die Ent wicklungen auf dem Immobilien -
markt haben in den vergangenen Jahren 
in Deutschland eine hohe Brisanz erlangt. 
In diesem Zuge wird von der Immobilien-
branche selbst, aber auch von Politik 
und Verwaltung, Wirtschaft und For-
schung zunehmend die Vergleich  barkeit 
der Analyse  ergebnisse von Gutachter-
ausschüssen, Forschungs  instituten und an-
deren Akteuren gefordert.

Die Vergleich barkeit von Reports und an-

1. Hintergrund, Anlass und Ziel

9   Arbeitskreis der Oberen Gutachterausschüsse, Zentralen Geschäftsstellen und Gutachterausschüsse in der Bundesrepublik 
    Deutschland, Immobilienmarktbericht Deutschland 2017 der Gutachterausschüsse in der Bundesrepublik Deutschland, 
    Oldenburg 2017.
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deren Pub  likationen über den Immobilien -
markt und hier ins  besondere die um-
fassende Dar stellung der Daten lagen in den 
jeweiligen Pub likationen führt zu einer Erhö-
hung der Transparenz der Analysen und zu 
einer verbesserten, von gegen seitiger kriti-
scher Betrachtung getriebenen Qualitäts-
verbesserung der Transparenz des Marktes 
selbst.

Ent scheidende Grund lage dafür ist die 
Ein heitlichkeit der Auff assungen darüber, 
welche Arten von Immobilien es gibt, wie 
diese überschneidungs frei definiert sind 
und wie die Einzel kategorien wiederum zu 
Gruppen zusammen gefasst, d.h. aggregiert, 
werden können. Erst auf dieser Grund lage 
kann sich eine sinnvolle Methoden- und 
Modell diskussion ergeben.

Die grundlegende Einheit lichkeit der Im-
mobilien  arten definition ist nicht nur für die 
Immobilien wirtschaft von großem Interesse, 
sondern liegt auch im Interesse der Kredit-
wirtschaft und nicht zuletzt der staatlichen 
Finanz aufsichts behörden.

Die Bedeutung der richtigen Einordnung 
von Immobilien arten soll hier beispielhaft 
anhand der Finanzierung von Immobilien-
investitionen skizziert werden:

Den Regelungen der europäischen Banken-
verordnung (Capital Requirements Regu-
lation, CRR) zufolge können grund pfand-
rechtlich besicherte Forder ungen weiterhin 
privilegiert werden, d.h. einen gün stigeren 
Risiko ansatz erfahren. Voraus  setzung ist, 
dass die zu  ständigen nationalen Auf sichts -
behörden nach  weisen, dass die nationalen 
Märkte bestimmten Stabilitäts  kriterien ge-
nügen. Damit kön nen Kredit institute, die den 
Kredit risikostandardansatz (KSA) anwenden, 
für die Bemess ung ihres vor zuhaltenden 
Eigen  kapitals für Forder ungen, die durch 
Grund  pfand  rechte besichert sind (z.B. durch 
Sicher heiten an Immobilien), günstigere 
Risiko gewichte in Ansatz bringen.

Für besicherte Forderungen durch gewerb-
lich genutzte Immobilien10 gilt grund    sätzlich 
ein Risiko gewicht von 50 Prozent. Für durch 
Wohn   immobilien besicherte Forder ungen 
beträgt das Risiko gewicht 35 Prozent. Die 
nationalen zuständigen Aufsichts  behörden 
können auf der Grundlage von Verluster-
fahrungswerten, unter Berücksichtigung 
zukunftsorientierter Marktentwicklungen 
sowie Erwägungen in Bezug auf die Finanz-
marktstabilität auch höhere Risikogewichte 
festsetzen.

10   Gewerblich genutzte Immobilien werden in der hier entworfenen Systematik stets als Wirtschaftsimmobilien bezeichnet.
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Für Kreditinstitute, die zur Bemessung ihrer 
Eigen mittel interne Ratingansätze verwen-
den, gelten vergleichbare Mechanismen. 
Wegen der unter schiedlichen Behandlung 
von Forder ungen, die durch Wohn immobilien 
bzw. durch gewerblich genutzte Immobilien  
besichert sind, stellt sich in besonderem 
Maße die Frage nach der Abgrenzung der 
ein her gehenden Immobilien märkte. Inner-
halb der Immobilien  wirtschaft und auch bei 
politischen Entscheidungs trägern hat sich 
seit langem die Auffassung durchgesetzt, 
dass auch vermietete Wohnungen dem 
Wohn immobilienmarkt zu zurechnen sind 
und auch in der Banken  regulierung findet 
sich diese Zuordnung wieder11.

Auch vor dem Hintergrund der aktuellen 
politischen Debatte über immer weiter 
steigende Immobilien- und Mietpreise 
wird der immense Bedarf an qualitativ 
hochwertigen Datenanalysen deutlich. Dazu 
ist jedoch die zwischen Akteuren und vor 
allem von öffentlichen und privat rechtlichen 
Datenhaltern abgestimmte ein heitliche 
Handhabung von Standards unabdingbar.

2. Immobilien und ihre 
Einstufungs perspektiven 

In den Fach  gremien der Immobilien-
markt   analysten und der Experten für die 
Immobilien  bewertung bestehen viel fältige 
Begriffe und Ab grenz ungen von Immobilien-
arten. Dabei kommt es oftmals auf die 
Betrachtungs  perspektive und das Ziel der 
Analysen an.

Breite Einigkeit besteht allerdings über die 
folgende Basisdefinition von Immobilien:

Immobilien sind ortsgebundene Wirt schafts-
güter, bei denen die Investitions mittel für 
den Erwerb bzw. die Erstellung vergleichs-
weise hoch und in der Regel über einen län-
geren Zeitraum gebunden sind.

In der Literatur wird der Begriff der Im-
mobilien u. a. wie folgt definiert:

Immobilien sind Wirtschaftsgüter, die aus 
unbebauten Grundstücken oder be bauten 
Grundstücken mit dazugehörigen Gebäuden 
und Außenanlagen bestehen. Sie werden 
von Menschen im Rahmen physisch-tech-
nischer, rechtlicher und zeit licher Grenzen 
für Produktions zwecke, Handels-, Dienst-
leistungs- oder Konsum zwecke genutzt12.

2. Immobilien und ihre Einstufungsperspektiven

11  EU-Verordnung Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates, Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und 
    Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646/2012, vom 26. Juni 2013, Art. 4 (Begriffsbestimmungen) Nr. 75.
12  Stephan Bone-Winkel, Karl-Werner Schulte, Christian, Begriff und Besonderheiten der Immobilie als Wirtschaftsgut, in: 
    Immobilienökonomie - Betriebswirtschaftliche Grundlagen, von: Karl-Werner Schulte, München 2005, S. 3-25.
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Eine ähnliche, aber dezidiertere Definition 
von Immobilien wurde auch als Grundlage 
für die Berichterstattung in dem Gutachten 
„Wirtschaftsfaktor Immobilien 2017“13 ge-
nutzt. Auch die Bundesregierung übernahm 
in den Berichten der Bundesregierung diese 
Definition.

In den Fachgesprächen hat sich dazu über 
die oben dargestellten Definitionen hinaus 
noch die einhellige ergänzende Auffassung 
zu den Wohnimmobilien ergeben:

Bei Wohnimmobilien handelt es sich zudem 
nicht nur um reine Güter, sondern sie dienen 
dem angemessenen und zeit gemäßen Woh-
nen der Bevölkerung. Damit hat diese Im-
mobilienart eine grund legende Bedeutung 
für die Lebens  qualität und gleich zeitig für 
die lang fristig angelegte finanzielle Sicher-
heit der Bevölk erung. Die Bereit stellung von 
Wohnraum stellt aus diesem Grund einen 
Teil der staatlichen Daseins vorsorge dar. 
Wohn immobilien haben deshalb gegenüber 
den Wirtschafts immobilien eine abweichen-
de Bedeutung.

Nach dieser Sichtweise sind z.B. Mehr-
familien häuser, die dem Eigen tümer zur Er-
wirtschaftung von Gewin nen dienen, nicht 
den Wirtschafts immobilien, sondern den 

Wohn immobilien zuzuordnen.

Für eine mögliche Kategorisierung von Im-
mobilienarten anhand von Kriterien ist auch 
die Aufteilung in unterschiedliche Sichtwei-
sen14 bezogen auf eine Immobilie vorstell-
bar:

•   Die physische Sicht, die sich lediglich
     auf die materiellen Eigenschaften   
     einer Immobilie beschränkt, nicht aber 
     die Nutzungen einbezieht.
•   Die juristische Sicht, nach der Im-
      mo bilien im Bürgerlichen Gesetzbuch 
     (BGB) als räumlich abgegrenzte Teile 
     der Erd oberfläche definiert werden, die 
     fest mit dem Grund und Boden ver-
     bundene Sachen darstellen und deren
     Gebäude und Gebäudeteile nach 
     §§ 93 bis 97 wesentliche Bestand-
     teile des Grund stückes sind. Die 
     Begrenzung der Immobilien und die 
     Eigentums verhältnisse werden in der 
     Bundesrepublik Deutschland durch
     das Liegenschafts kataster in Ver-
     bindung mit den Eintragungen in   
     das Grundbuch gewährleistet. Darüber 
     hinaus sind weitere Rechte 
     an Immobilien (Erbbaurecht,    
     Wohnungseigentumsrecht, Miete, Pacht 
     etc.) nach Rechtsnormen definiert.

13  Tobias Just, Michael Voigtländer, Rupert Eisfeld, Ralph Henger, Markus Hesse, Alexandra Toschka, Wirtschaftsfaktor Immobilien 
    2017 Wirtschaftsfaktor Immobilie 2017, Berlin 2017.
14  Ursula Holthaus, Ökonomisches Modell mit Risikobetrachtung für die 
    Projektentwicklung, Dissertation, Universität Dortmund, Dortmund 2007, S. 16 ff.
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•   Die wirtschaftliche Sicht beschreibt 
     hingegen die investitions- und   
     produktionstheoretische Sicht. Die  
     investitions theoretische Sicht betrachtet 
     die Immobilie als Kapital anlage mit 
     erwerbswirtschaftlicher Absicht. Die 
     produktionstheoretische Sicht wertet
     die Immobilie als Produktionsfaktor
     in der Leistungserstellung eines 
     Unternehmens. Aus beiden Perspektiven
     heraus wird die Immobilie während 
     ihres wirtschaftlichen Einsatzes als 
     Gebrauchsgut mit dem Ziel genutzt, 
     Erträge zu erwirtschaften; dieses kann 
     auch bedeuten, Ausgaben einzusparen, 
     wie dieses bei Wohnimmobilien und 
     deren Eigennutzung durch die Ein-
     sparung von Mietzahlungen erfolgen kann.

Im Zusammenhang mit der Beobachtung 
des Immobilien marktes sind grund sätzlich 
alle drei Sichtweisen relevant. Für die 
Bestim mung oder die Beobacht ung ins-
besondere von Immobilien werten ist die 
Nutz barkeit der Immobilien von vor-
wiegender Bedeutung.

Dies führt unmittelbar zu der nachfolgenden 
Definition über den Markt- bzw. Verkehr s-
wert von Immobilien:

Der Marktwert einer Immobilie wird durch 
den Zweck, zu dem die Immo bilie gehal-
ten bzw. erworben wird, entscheidend be-
stimmt. Der Nutz ungszweck bestimmt15 

also den Wert des Objektes. Dabei muss 
eine solche Nutz ung zum Kauf zeitpunkt hin-
reichend sicher realisierbar sein.

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, 
dass das Wertverständnis, welches sich mit 
dem Begriff des „Marktwertes“ verbindet, 
mittlerweile mit dem in der deutschen 
Gesetzgebung definierten Begriff des 
„Verkehrswertes“ gleich zusetzen ist. 
Diese Betrachtungs weise ergibt sich im 
Wesentlichen durch die Standards des 
Marktwertbegriffes des Red Books nach 
dem Europarechtsanpassungsgesetz vom 
24.06.2004 (BGBL. I 2004, S. 1359) und der 
Direktive des Europäischen Rates von 1991 

(Art. 49- Abs. 2 – 91/647/EEC). Er entspricht 
auch dem in den International Financial 
Reporting Standards (IFRS) festgelegten 
Wertbegriff des „Fair Value“. Näheres ist der 
Bemessung des beizulegenden Zeitwertes 
nach IFRS 13 zu entnehmen und schlägt 
sich in den hohen deutschen Standards des 
Grundstückswertermittlungsrechts nach 
dem Baugesetzbuch (BauGB) und dem 
Pfandbriefgesetz (PfandBG) nieder.

15   Wolfgang Kleiber, Internationale Bewertungsstandards (IFRS/IAS) in: Kleiber digital Teil III, Verkehrswertermittlung von 
     Grundstücken, Stand 02.02.2015.

2. Immobilien und ihre Einstufungsperspektiven
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3. Bildung von Kategorien und 
hierarchischen Ebenen

3.1. Räumliche und sachliche 
Teilmärkte

Grundlage des Vorgehens ist die Kategori-
sierung der Immobilien  arten in einer 
hierarchisch zu gliedernden Struktur. 
Diese stellt sicher, dass eine Ag gregation 
von Immobilien arten in über geordnete 
Stufen erfolgen kann. Durch möglichst 
eindeutige Abgrenzungen der unteren 
Klassen ist zudem gewähr leistet, dass 
die Zusammen   fassungen immer auch 
die gleichen Immobilien arten beinhalten. 
Damit werden marktspezifische Angaben 
zu Immobilien arten (z.B. Umsatz anteile von 
Geschäfts häusern, Transaktions zahlen über 
Logistik immobilien, Flächen angaben zu 
Büro immobilien umsätzen etc.) vergleichbar 
und eindeutig.

Der Fokus der Fach gespräche liegt in 
der Klassifizier ung der wirtsch aftlich 
nutzbaren Immobilien. Dennoch ist diese 
Klassifizierung unter Beachtung des 
gesamten Marktes der Immobilien vor-
zunehmen. Die Kategorisierung besteht in 
der Unter scheidung von Teil märkten und 
setzt bereits bei der Unter scheidung der 

räumlichen und sachlichen Teil märkte (Abb. 
1) an. Aller dings ist hier zu beachten, dass 
die räumlichen Teil märkte sich im Kontext 
und den An forderungen der jeweiligen 
sachlichen Teil märkte ergeben. So ent-
sprechen z.B. die räum lichen Teil märkte 
in der Kategorie der Wohn immobilien 
nicht den räum lichen Teil märkten in der 
Kategorie der Agrar flächen. Räumliche 
Teil märkte sind je nach Betrachtungs tiefe 
und je nach sach lichen Teil märkten unter-
schiedlich geo grafisch oder raum strukturell 
zu verorten. Eine weitere Betrachtung 
räum licher Teil märkte ist hier zunächst 
nicht vor genommen worden.

Im Rahmen der Diskussionen über die 
Anforderungen an die Immobilien markt-
transparenz wurde auch über Erwerber-
Teil märkte dis kutiert. Die Ein führung einer 
Kategorie „Erwerber“ (z.B. nach Wohn-/
oder Geschäfts ort, nach Unter  nehmens form 
etc.) erfolgt hier jedoch nicht.
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3.2. Gruppe der bebauten und 
u n bebauten Grundstücke im sachlichen 
Teilmarkt

Der sachliche Teilmarkt beschreibt den 
Im mobilien markt nach Im mobilien arten. Die 
Im mobilien arten werden in erster Linie 
danach bestimmt, welche Nutzung für den 
Erwerber einer Immobilie vor rangige 
Be deut ung hat. 

Solange keine hin  reichend sich eren 
Erkenntnisse über eine Nutzung s änderung 
vorliegen, wird an genommen, dass die 
Immobilie wie bisher genutzt wird (Abb. 2). 
Un bebaute und bebaute Grund stücke las-
sen sich dabei in ähnlichen Kat egorien 
zusammenfassen, weil Grundstücke hin-
sichtlich des Nutz  ungs  potenzials ins-
besondere von den plan ungs rechtlichen 

Vor aus  setzungen geprägt sind. Die Frage, 
ob die Unter scheidung des sachlichen Teil-
marktes bereits in der ersten Stufe in 
unbebaute und bebaute Immobilien erfolgen 
soll, wurde intensiv diskutiert. Letztlich 
be steht die nahe liegende Lösung in der Bei-
behaltung der bisher am weit reichendsten 
verwendeten Verfahrens weise zur Unter-
scheidung be bau ter und un bebauter Grund-
stücke. 

Da die Gruppe der bebauten Grundstücke 
den kom plexesten Teil des Immobilien-
marktes betrifft, ist die Gruppe der un-
bebauten Grund stücke zu nächst nicht 
weiter betrachtet worden. Wenn in diesem 
Bericht der Begriff „Immobilie“ verwendet 
wird, dann sind immer bebaute Grundstücke 
gemeint.

Abb. 1: Teilmärkte auf dem Immobilienmarkt

Teilmärkte auf dem 
Immobilienmarkt

Sachlicher TeilmarktRäumlicher Teilmarkt

3. Bildung von Kategorien und hierarchischen Ebenen

Erwerber- Teilmarkt
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3.3. Gruppe der bebauten Grundstücke

Für die bebauten Grundstücke werden als 
dritte Ebene der hier archischen Ein stufung 
drei Kategorien gebildet (Abb. 3). 

3.3.1. Kategorie der Wohnimmobilien

Innerhalb der Kategorien ist der Begriff der 
Wohnimmobilien im Hinblick auf seine Defi-

nition am eindeutigsten. Er zielt auf die 
Grundfunktion des Wohnens ab und impli-
ziert schon dadurch eine bestimmte Nut-
zung. Auch die europäische Banken richtlinie 
zeichnet hier ein klares Bild und definiert: 
„Wohn immobilie: eine Wohn ung oder ein 
Wohnhaus, die/ das vom Eigen tümer oder 
Mieter bewohnt wird, ein schließ lich des 
Wohn rechts in Genossen schaften.“16 Der 
Begriff ist ein  deutiger ab  grenz bar als bei 

Abb. 2: Gruppen der unbebauten und bebauten Grundstücke im sachlichen Teilmarkt

Sachliche Teilmärkte

Gruppe:
Bebaute Grundstücke

Gruppe:
Unbebaute Grundstücke

Abb. 3: Kategorien innerhalb der Gruppe der bebauten Grundstücke (Immobilie)

Kategorie: 
Wohnimmobilien

Kategorie: Agrar-/Forst-
und Fischereiimmobilien

Kategorie: 
Wirtschaftsimmobilien

Sachliche Teilmärkte

Gruppe:
Bebaute Grundstücke

Gruppe:
Unbebaute Grundstücke

16  EU-Verordnung Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates, Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und 
    Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646/2012, vom 26. Juni 2013, Art. 4 (Begriffsbestimmungen) Nr. 75.
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den Wirtschafts immobilien; dort ist die 
Nutz ung als Produktions faktor vielfältiger 
z.B. als Verkaufs fläche, Lager raum oder 
Büro  fläche (siehe Kapitel 3.3.2).

Nach den Erfahr ungen der an den Fach-
gesprächen beteiligten Institutionen besteht 
auch ein starkes öffentliches Interesse 
an der zusam men fassenden Dar stellung 
des Teil marktes der Wohn immobilien. 
Hinter grund ist, dass die Ver sorgung der 
Bevölkerung mit an gemessenem Wohn-
raum als Teil der staat lichen Daseins-
vorsorge gilt und in weiten Teilen gesetzlich 
reguliert ist. Zu dem hat die Bereit stellung 
von ver mietbaren Wohn immobilien in 
Deutschland wegen des im euro päischen 
Ver gleich geringen Anteils von selbst 
genutztem Wohn eigentum eine höhere 
Bedeutung als in an deren Staaten. Überdies 
ergibt sich bei einer Tren nung von ver-
mietetem Wohn raum und selbst genutztem 
Wohn raum die Schwierigkeit, dass ins-
besondere bei Eigen tums wohnungen die 
Nutzungs absicht nicht statisch ist und 
damit nicht klar ist, welcher Kategorie diese 
dann bei Vertrags abschluss zuzuordnen 
ist. Daher erfolgt ins besondere auch durch 
staat liche Stellen die Über prüfung der Wirk-
samkeit von Wohn raum förder programmen, 
die Unter suchung der gesam ten Wohn-

situation der Bevölk erung und die Ana lyse 
der Umsatz- und Preis entwicklungen auf 
dem Wohn immobilienmarkt.

Entsprechend dem vorwiegenden Nutzen, 
der Bereit stellung von perma nentem Wohn-
raum, wird bezüglich der Wohn immobilien 
festgelegt:

•   Eigentumswohnungen nach dem 
     Wohnungs eigentumsgesetz sind immer
     der Kategorie Wohn immobilien zu-
     zuordnen, da die Vermietungs absicht 
     sich im Laufe der Halte dauer ändern 
     kann und bei Kauf nicht statisch fest-
     steht.
•   Eigenheime und Mehrfamilienhäuser
     sind der Kategorie der Wohnimmobilien
     zuzuordnen. 
•   Wochenendhäuser sind ebenfalls der 
     Kategorie der Wohnimmobilien
     zuzuordnen, da diese in erster Linie 
     dem privaten Wohnen an Wochenenden
     und freien Tagen dienen.
•   Ferienhäuser bzw. -wohnungen 
     sind der Kategorie der wirtschaftlich 
     nutzbaren Immobilien zuzuordnen, 
     wenn sie der kurzfristigen Vermietung 
     an unterschiedliche Nutzer dienen.

3. Bildung von Kategorien und hierarchischen Ebenen
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3.3.2. Kategorie der Wirtschaftsimmobilien

Für die hier verwendete Kategorie der 
„Wirtschafts immobilien“ wurde bislang 
i.d.R. der Begriff „Gewerbe immobilie“ 
genutzt. Diese Begriffl ichkeit ist stark an 
planungs rechtliche Rege lungen des Bau-
gesetz buches im Zusammen hang mit den 
Regelungen zur Zu lässigkeit von Vor haben 
inner halb der im Zusammen hang bebauten 
Ortsteile (§ 34 BauGB) gebunden. Damit ist 
diese Begrifflichkeit für die Be schreibung 
von Im mobilien, die wirtsch aft lichen 
Zwecken im weitesten Sinne dienen, nicht 
um fassend genug. Industrie  immobilien, 
um fassende, kombinierte Freizeit-, Shop-
ping- oder Beher bergungs  anlagen sind 
eher unter der Begriffl  ichkeit „wirtschaftlich 
genutzte Immobilie“ sub sumierbar. Aus den 
o.g. Gründen wird als Grund lage der Ein-
ordnung von Wirtschafts immobilien nach-
folgende Definition zugrunde gelegt, die 
mittlerweile auch die Bundes regierung 
angenommen hat: 

Wirtschaftsimmobilien sind solche Im-
mobilien, die der Nutzer zur Er stellung ei-
nes Produktes oder einer Diens t leistung 
als Produktions  faktor einsetzt. Nutzer 
solcher Wirtschafts immobilien sind 
Unter nehmen oder die öffentliche Hand.

3.3.3. Kategorie der Agrar-, Forst- und 
Fischereiimmobilien

Nach der o.g. Definition wären Immobili-
en, die der Agrar-, Forst- oder Fischwirt-
schaft dienen, den Wirtschafts immobilien 
zu zuordnen. Den noch wird die separate 
Aus weisung dieser Immobilien arten als 
sinn voll an gesehen, da hier eine völlig an-
dere Nutzung des Grund und Bodens im 
Vorder grund steht. Auch soll der bis herigen 
Sicht weise, insbesondere der amtlichen 
Werte rmittlung und der amtlichen Statistik, 
Rechnung getragen werden.
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4. Segmente der Kategorie Wirt-
schaftsimmobilien

Wie bereits dargelegt, liegt der Fo kus der 
Fach besprechungen der Ex perten auf einer 
ein deutigen und über schneidungs freien, 
hierarch isch geordneten Definition der Im-
mobilien arten. Der Schwer punkt liegt bei 
den Wirtschafts immobilien. Hier finden 
sich Im mobilien mit sehr hetero genen Nut-
zungen und Rendite zielen. Im Folgenden 
werden die einzelnen Seg mente nach ihren 
Im mobilien arten und Nutz ungen näher be-
schrieben und klassifiziert. 

Das Seg ment der Freizeit-, Kultur- und Bil-
dungs einrichtungen wird in diesem Bericht 
zunächst nur nach der Zu ordnungslogik 
und in seiner Ab grenzung zu den anderen 
Seg menten thematisiert. Ebenso wurden 
in dem vorliegenden Bericht die Teil-
bereiche der Be  herbergungs- und Gastro-
nomieimmobilien, der Gesundheits- und 
Sozial immobilien und der Im mobilien mit 
Gebäuden für tech nische Infra struktur und 
öffentliche Sicherheit noch nicht weiter 
aus differenziert. In dem nach folgenden 
Ergebnis bericht werden alle Seg mente 
dann vollständig erfasst sein.

Abb. 4: Segmente der Kategorie Wirtschaftsimmobilien

4. Segmente der Kategorie Wirtschaftsimmobilie
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4.1. Segment der Handelsimmobilien

Bei der Kate gorisierung von Handels immobilien 
wurden Betriebs formate bzw. -typen in 
Kombi nation mit typolo gischen Merk malen 
wie Flächen größen und baulich-funktio-
nalen Kriterien zugrunde gelegt (Abb. 5). 
Eine gesonderte Differenz ierung einzelner 
Lagen erfolgte nicht, wohl wissend, dass 
Lage unterschiede in hohem Maße wert-
bestimmend für Immobilien sind. Dieser 
Entscheidung liegt die Annahme zugrunde, 
dass Lagen in vielen Städten nicht eindeu-
tig und überschneidungsfrei abgegrenzt 
bzw. definiert sind (z.B. „Innenstadtlage“) 
und dass solcherart Differenz ierungen bes-
ser durch die Festlegung räumlicher Teil-
märkte in Kombi nation mit den sach lichen 

Teil märkten geeignet sind. Die Ein ordnung 
einer Immobilie in eine räum liche Struktur 
einerseits und in eine sachl iche Kategorie 
führt zu über schneidungs freien und ein-
deutigen Ein ordnungen. Im Folgenden wird 
lediglich die sachliche Kategorisierung vor-
genommen.

Bei der dar gestellten Unter  scheidung zwi-
schen groß- und klein flächigen Einzel-
handels  immobilien ist zu be achten, 
dass oft mals bau  planerisch die Addition 
von Verkaufs  flächen mehrerer Betrie-
be vor genommen wird, wenn eine sog. 
„Funktions einheit“ vorliegt. Dies trifft nicht 
auf jede An sammlung räum lich benach-
barter Ge schäfte bzw. Märkte zu, sondern 
ist eher der Aus nahmefall. Eine Funktions -

 

Abb. 5: Segment der Handelsimmobilien
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einheit liegt nur dann vor, wenn mehrere 
selbst ständige Be triebe eine sowohl bauli-
che als auch be triebliche Einheit bilden und 
nicht un  abhängig von einander be trieben 
werden können bzw. auch ver traglich 
aneinander gebunden sind. 

4.1.1. Untersegment der großflächigen 
Handelsimmobilien

Die raumordnerische und städtebauliche 
Wirkung von groß flächigen Einzel handels-
betrieben und -zentren (Vermutungs  regel) 
stellt einen wichtigen Ansatz  punkt für die 
gesetz  geberische Definition der „Groß-
flächigkeit“ dar. Die Kategorie „Groß-
flächiger Han del“ um  fasst alle Einzel-
handels    immobilien, die nach §11 Abs. 3 
BauNVO ab einer Geschoss   fläche17 von 

1.200 Quadrat  metern bzw. nach einem Ur-
teil des BVerwG ab einer Verkaufs  fläche von 
800 Quadrat  metern als groß  flächig gelten.

Hinweise zur Ab grenzung von Verkaufs-
flächen, welche inner halb und außer halb 
von Gebäuden liegen können, finden sich 
u.a. in der Rechts prechung18, in gif-Richt-
linien19 (v. a. MF/V, Richtlinie zur Be rechnung 
der Verkaufs fläche im Einzel handel) und in 
Einzel handels erlassen der Länder.

4.1.1.1. Center (Einkaufs-, Shopping-, 
Fach marktcenter)

Als Center werden groß  flächige Einzel-
gebäude mit mehreren Mie tern oder 
Gebäu de  ag glomerationen des Han dels ver-
standen, deren Flächen einem zentral en 

17  Die Geschoßfläche berechnet sich nach DIN 277 und bezieht sich lediglich auf die Summe der Flächen aller Vollgeschosse. 
    Maßgeblich sind die Außenmaße der Vollgeschosse eines Gebäudes. Im Gegensatz dazu berechnet sich die Bruttogrundfläche 
    (BGF) aus der Summe der Grundfläche aller Grundrissebenen, d.h. ebenso der Nichtvollgeschosse wie Keller, Dachböden und 
    Tiefgaragen.
18  Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 24.11.2005, BVerwG 4 C 10.04.
19  gif: Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e. V. 

4. Segmente der Kategorie Wirtschaftsimmobilie

 

Abb. 6: Immobilienarten im Untersegment „großflächiger Handel“
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Management unter liegen. Sie werden i.d.R. 
als Ein heit geplant und errichtet und wir ken 
als Stand ort  gemeinschaft zusam men. Dies 
um fasst u.a. die Steu erung des Branchen-
besatzes sowie z.B. auch das Cor porate 
Design, ein heitliches Mar keting, Park raum-
bewirtschaftung.

Bei Gebäude agglomerationen liegt ein bau-
lich-funktionaler Verbund mit einheitlicher 
Gestaltung vor, der als zusammengehöriger 
Komplex wahrgenommen wird. Umgesetzt 
findet sich diese Bauweise bei spielsweise 
bei Factory-Outlet-Centern oder Passagen. 
Oft finden sich auch Einzel gebäude mit 
mehreren Mietern z.B. in Form von Shop-
ping-Centern oder Fach marktzentren.

4.1.1.2. Waren- oder Kaufhäuser

Waren häuser sind Einzel handels ge bäude 
mit einem breit ge gliederten und branchen-
übergreifenden Sor timent. Sie inte grieren 
i.d.R. diverse weiter gehende Service angebote 
wie z.B. Gastro nomie. Zu den Kauf häusern 
zählen groß flächige, service orientierte Einzel-
handels geschäfte mit einem tief ge gliederten 
Sor timent aus nur einer Waren gruppe. Am 
weitesten verbreitet sind dabei die Branchen 
Textil, Wohn bedarf sowie Elektro- und Haus-
geräte. Im Sprach gebrauch werden beide 

Begriffe häufig synonym verwendet. 

Als Sonder form des Kauf- und Waren-
hauses ist das zuletzt zu nehmend beliebter 
werdende Format der Flag ship-Stores her-
vorzuheben. Hierbei treten die ansonsten 
typischen Definitions merkmale Sortiments-
breite und -tiefe hinter einer auf Image-
bildung aus gerichteten, erlebnis orientierten 
Marken- bzw. Unternehmens positionierung 
zurück. 

4.1.1.3. Fachmärkte, SB-Warenhäuser, 
Verbrauchermärkte, Discounter, Cash&Carry

Unter diese Immobilienart fallen großflächige 
Fach märkte aller Branchen und Waren-
arten (u.a. Möbel, Textil ien, Drogerie waren, 
Bau- und Heim werker bedarf). Mit dem Sor-
timentsschwerpunkt Lebensmittel zählen 
hierzu in erster Linie Selbst bedienungs-
Waren häuser (SB-Warenhäuser) und Ver-
braucher  märkte, also jene Super märkte 
und Lebens mittel discounter, auf welche 
die Kriterien von Groß flächigkeit zutreffen. 
Die Immobilien art um fasst ebenfalls Fach-
märkte, die in einem räumlich-funktionalen 
Zusammen hang mit anderen Fach märkten 
stehen (gewachsene Agglomeration), aber 
selbst ständig betrieben werden (können) 
und insofern keine Funktions einheit wie 
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z.B. bei den Centern bilden. Zu dieser 
Immo bilienart gehören nicht nur Immo bilien 
des Einzel- sondern auch Groß handels. So 
werden z.B. Abhol märkte für den Groß-
handel (z.B. Metro, Handelshof) auch als 
„Cash & Carry“ bezeichnet.

4.1.1.4. Markt- und Messehallen

Markt- und Messe hallen sind Gebäude, 
die der groß flächigen Präsentation und 
dem Ver kauf einer Viel zahl von Produk ten 
i.d.R. unter einem Gesamtthema dienen. 
Die Gebäude umfassen flex ibel gestaltbare, 
großräumige Flächen inklusive der erforder -
lichen Funktionsflächen, Sanitär räume und 
Verwaltungs einrichtungen für den Betrieb 
des Gebäudes. I.d.R. werden solche Immo-
bilien von Unter nehmen unter schiedlicher 
Rechts form betrieben. Der Charakter von 
Markt- und Messe hallen ist aus gesprochen 
unter schiedlich. Ausstell ungshallen z.B. von 
Auto mobil händlern oder Möbel handels-
häusern gehören nicht in diese Kategorie; 
sie sind den Fach markt-Centern zu-
zuordnen. Eine weitere Differenz ierung wird 
hier nicht vor genommen. 

4.1.2. Untersegment der kleinflächigen 
Einzelhandelsimmobilien

Als klein flächiger Einzelhandel werden alle 
vom Einzel handel genutzten Flächen in 
Gebäuden ver standen, die unterhalb der 
bau planerisch relevan ten Grenze von 1.200 
Quadrat metern Geschoss fläche liegen (§11 
Abs. 3 BauNVO) bzw. eine Verkaufs fläche 
von weniger als 800 Quadrat metern auf-
weisen20. Hierzu zählen beispiels weise 
kleinere Super märkte und Discounter, klei-
nere Fach geschäfte und Fach märkte (z.B. 
Drogerie markt) sowie Laden geschäfte, in 
denen lokale Dienst leistungen angeboten 
werden (z.B. Friseurläden, Kioske und Con-
venience-Shops).

Die Gebäude weisen aus nahmslos eine 
reine Handels nutzung auf und grenzen 
sich in sofern von den ge mischt ge nutzten 
Geschäfts häusern ab, in denen der Han-
del lediglich den schwer  punktmäßigen 
Nutzungsanteil ausmacht (s.u.). Weiterhin 
zu unter scheiden sind hiervon Handels-
flächen in Ge bäuden, die maß geblich ande-
ren Nutz ungen dienen, wie z.B. Tanks tellen, 
Flug häfen und Bah nhöfe.

20  BVwerG Urt. 24.11.2005, 4 C 10.04

4. Segmente der Kategorie Wirtschaftsimmobilie
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4.1.3. Untersegment der gemischt 
ge nutzten Handels immobilien (Geschäfts-
häuser)

Geschäftshäuser sind Immobilien mit 
Mischnutzung, die schwerpunktmäßig eine 
Einzelhandelsnutzung aufweisen. Voraus-
setzung für die Einordnung in das Unter-
segment ist, dass die Gebäudeflächen 
überwiegend, d.h. zu über 50 Prozent, für 
den Einzelhandel genutzt werden (s. auch 
Untersegment der gemischt genutzten Bü-
roimmobilie in Kap. 4.2.2)21.

In der praktischen Anwendung wird eine 
Immobilie z.B. einem Mehr familienhaus und 
damit einer Wohn immobilie zugeordnet, 
wenn die Wohn flächen größer als die Nutz-
fl ächen sind; in einem solchen Fall wäre 

die Immobilie nicht mehr der Kategorie der 
Wirtschaft simmobilen zu zuordnen, sondern 
der Kategorie der Wohn immobilien.

4.2. Segment der Büroimmobilien

Bei der Kategorisierung der Büroimmobi-
lien wurde die Funktionalität der Immobi-
lie als wesentliches Charakter isierungs-
merkmal zugrunde gelegt. Mono funktional 
genutzte Objekte, zu denen auch sog. 
Büro parks gehören, werden von den Büro- 
und Geschäfts  häusern unter schieden, die 
unter schied liche Nutz ungen be herbergen, 
bei denen gleich zeitig die Büro nutzung aber 
den größten Nutzungs anteil ausmacht.

 

Abb. 7: Segment der Büroimmobilien
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Büroimmobilien
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(inkl. Büropark)
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Untersegment:
Andere Büroimmobilien

21  Mit Gebäudeflächen sind hier die Nutzflächen (bzw. Wohnflächen) der Gebäude gemeint. Von der Verwendung der  
    wirtschaftlichen Erträge ist hier abgewichen worden. Hintergrund ist, dass sich die Ermittlung von Erträgen in der Praxis 
    aufwändig darstellt und so eine Vielzahl von Immobilien nicht bzw. nur eingeschränkt einem Untersegment zugeordnet werden 
    können. 
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4.2.1. Untersegment der monofunktional 
genutzten Büroimmobilien (inkl. Büroparks)

Monofunktional genutzte Büro- und Praxis-
immobilien finden sich i.d.R. in zen tralen 
Geschäfts bezirken der Städte und Metro -
polen und sind in ihrer Funktion alität auf 
die reine Büro arbeit und damit verbundene 
Dienst  leistungen aus  gerichtet. Mehrere Er -
schließungs  kerne gewähr  leisten einen ra-
schen Zutritt zu den Arbeits plätzen auch 
innerhalb von Stoß zeiten. Mono funktionale 
Büro  immobilien werden heute fast aus-
nahmslos in einer Raster bauweise erstellt, 
in denen ab hängig vom Nutzer viel fältige 
Büro größen abgebildet werden können. Bü-
roparks bilden eine Sonder form der mono-
funktional genutzten Büroimmobilie, da sie 
eine Agglomeration von unterschiedlichen 
Büro gebäuden darstellen, die von einem ein-
heitlichen Management be trieben werden. Die 
Büro gebäude werden oft durch Immobilien-
arten wie Hallen und Gewerbe flächen ergänzt. 

4.2.2. Untersegment der gemischt genutzten 
Büroimmobilien

Diesem Unter segment sind Büro- und 
Geschäfts häuser, Büro- und Wohn häuser 
oder andere Mischnutzungen zuzuordnen. 
Voraus setzung ist, dass die Büronutzung den 

Schwer punkt der Nutzungs ausrichtung dar-
stellt. Dies ist gegeben, wenn die Gebäude-
fläche22 für die Büro nutzung mehr als 50 Pro-
zent der gesamten Gebäude fläche um fasst.

4.2.3. Untersegment der anderen 
Büro immobilien

Auf dem Teilmarkt der Büro immobilien be-
stehen vielfältige andere, den o.g. Unter-
segmenten nicht zuzuordnende Arten. Alle, 
den Untersegmenten „Mono funktional“ und 
„Gemischt genutzt“ nicht zuz uordnende Büro-
immobilien, sind daher unter dieser Kategorie 
zusammenzufassen.

4.3. Segment der Beherbergungs- und 
Gastronomieimmobilien

Zur Einordnung des Segmentes der Beherber-
gungs- und Gastronomieimmobilien besteht 
eine Vielzahl von unter schiedlichen Ansätzen. 
Die hier vor genommene Kate gorisierung geht 
von dem Zweck aus, zu dem die Immo bilien 
er worben bzw. ge halten werden. Die Ein-
ordnung erfolgt dem gemäß vor dem Hinter-
grund der Sicht des In vestors, der diese 
Immo bilie erwirbt, um eine ihm an gemessen 
er scheinende, nach haltig er zielbare Rendite 
zu gewähr leisten.

22  Mit Gebäudeflächen sind hier die Nutzflächen (bzw. Wohnflächen) der Gebäude gemeint. Von der Verwendung der wirtschaftlichen 
    Erträge ist hier abgewichen worden. Hintergrund ist, dass sich die Ermittlung von Erträgen in der Praxis als aufwändig darstellt und so 
    eine Vielzahl von Immobilien nicht bzw. nur eingeschränkt einem Untersegment zugeordnet werden können.

4. Segmente der Kategorie Wirtschaftsimmobilie
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Beherbergungs- und Gastronomieimmo-
bilien werden ent sprechend ihrer prim ären 
Nutz ungs  aus richtung in drei Untersegmente 
ge gliedert:

•   Hotelimmobilien
•   Immobilien für andere Beherbergungs -  
     betriebe
•   Immobilien für die Gastronomie im 
     weitesten Sinne

4.3.1. Untersegment der Hotelimmobilien

Hotelimmobilien sind Objekte, die der Zur-
verfügungstellung von tempo rären Unter-
bringungs  möglichkeiten für Per  sonen (Be-
herber gung) dienen. Die Un ter  bringung 
um  fasst i.d.R. auch das An gebot der Ver-

pflegung, sowie die Bereit  stellung weiterer 
Angebote wie z.B. Möglich keiten zur Durch-
führung von Tagungen, Wellness  angeboten 
oder Ähn liches. Hotel   immobilien stellen 
regel mäßig über die reine Über  nachtung 
und Ver  pflegung hinaus gehende Service-
leistung en zur Ver fügung. Ziel  gruppe von 
Hotels sind in erster Linie Geschäfts  reisende 
und Urlaubs- bzw. Touristik  reisende. Für 
die Über  nachtung und die Ver  pflegung 
werden Ent  gelte verlangt. Be her bergungs-
immobilien, die nicht den hier definierten 
Hotel  immobilien ent   sprechen, wer den dem 
Unter  segment „Immo bilien für andere Be-
herbergungs betriebe“ zugeordnet.

Ziel der Er werber von Hotel immobilien ist 
die Er zielung eines nach haltigen Rein-

Abb. 8: Segment der Beherbergungs- und Gastronomieimmobilien
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ertrages, der in einem wirt schaftlichen Ver-
hältnis zu dem Investment in den Kauf und 
ggf. der Sanierung bzw. Ren ovierung der Im-
mobilie steht. Ob dieser Reinertrag aus den 
Pachterträgen oder direkt aus dem Hotel-
betrieb selbst er zielten Ein nahmen be steht, 
ist zunächst unerheblich.

Die Kategorisierung des Unter segmentes der 
Hotel  immobilien erfolgt vor rangig nach der 
Aus stattung, Lage und weiteren Dienstleis-
tungsangeboten der Hotels und damit nach 
den jeweils unter schiedlichen Nutzer gruppen 
der Hotelkategorien.

Lage kriterien werden – wie auch in den 
anderen sach lichen Teil märkten – durch 
die Ein  ordnung in räum liche Teil  märkte 
aus   gedrückt und werden hier nicht berück-
sichtigt.

Die Ausstattung einer Hotel immobilie spie-
gelt sich am ehesten in der Deutschen Hotel-
klassifizierung nach DEHOGA (Deut scher 
Hotel- und Gaststättenverband) wider23. Hier 
werden zunächst objektive Kriterien, z.B. der 
Erhaltungs zustand der Immobilie, Barriere-
freiheit, Service, Zimmer größen und -aus-
stattungen, Schall schutz, Klimati sierung etc., 
zu grunde gelegt24. Dieses Klassifizierungs-
system ist seit Jahr zehnten an erkannt und 
wird den Markt bedingungen in un regel-
mäßigen Ab ständen an gepasst. Aus diesem 
Grund scheint dies am ge eignetsten, um ein-
fach an wendbare Klassifizierungs grundsätze 
zu finden.

Zudem werden auch die Aus führungen 
der HypZert-Studie zur Bewertung von 
Beherbergungs immobilien berücksichtigt. 
Demnach lässt sich die klassische Sterne- 

23  DEHOGA, Deutsche Hotelklassifizierung,   
    URL: https://www.dehoga-bundesverband.de/branchenthemen/klassifizierung/hotelklassifizierung/ (Stand: 02.05.2019).
24  Aktuell gültiger Kriterienkatalog: Hotelstars.eu, Kriterienkatalog 2015-2020,  
    URL: https://www.hotelstars.eu/fileadmin/Dateien/GERMANY/Downloads/Files/Deutsche-Hotelklassifizierung_2015-2020.pdf 
    (Stand: 02.05.2019).

4. Segmente der Kategorie Wirtschaftsimmobilie

Abb. 9: Immobilienarten im Untersegment der Hotelimmobilien
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Klassifizierung um Kategorien erweitern. Zu 
berück sichtigen ist auch, dass die „Ketten-
Hotellerie“ mittlerweile eigene Qualitäts-
standards geschaffen hat. Durch zielgerich-
tete Vermarktung von Unter nehmenslabels 
mit dem gleichzeitigen Ausbau von regiona-
len Präsenzen über Franchise-Systeme sind 
diese Hotels mittlerweile in mittleren und 
kleinen Städten Deutschlands fest etabliert.

Die Klassifizierung des Unter  segmentes der 
Hotel  immobilien erfolgt hier dem Grunde 
nach ent  sprechend der „Sterne-Klassifizie-
rung“ der DEHOGA. Die darunter liegenden 
Kategorien sind zur Orientierung in In-
tervallen der Sterne-Kategorien an gegeben, 
so dass die Grund sätze der HypZert-Studie 
ebenfalls berück sichtigt werden können. Aus 
diesen beiden Grund ansätzen ergeben sich 
in erster Linie Qualitäts- und Aus  stattungs -
merkmale, die zu einer Kategorisierung des 
Unter segmentes der Hotel  immobilien füh-
ren. Dabei können die Übergänge durch aus 
fließend sein; die Ein  stufung ist dann nach 
der über  wiegenden Qualitäts- oder Aus-
stattungskategorie vorzunehmen.

4.3.1.1. Budgethotels, Tourist-Kategorie (1-2*)

Hotels der Tourist-Kategorie befinden sich 
in Mittel- bis Groß städten, oft mit guter 

Anbindung an den ÖPNV oder Individual-
verkehr. Die Immobilien werden i.d.R. von 
Hotel ketten betrieben und weisen einen 
zweck mäßigen, standard isierten Baustil 
mit einem zweck mäßigen Ausbau standard 
auf. Die Zimmer  ausstattung ent spricht der 
1-2*-Kategori sierung der DEHOGA. Eine 
Hotel  lobby ist i.d.R. nicht vorhanden. Das 
Service angebot ist reduziert, die hotel-
eigenen Dienst leistungen können direkt am 
Empfang in An spruch genommen werden, 
ein vor konfektioniertes Frühstücks buffet 
wird angeboten. Zu dieser Kategorie 
gehören auch einfache, familien betriebene 
Hotels mit vergleich baren Standards, 
aber nicht standardi sierten Baustilen oder 
standardisierten Service-Angeboten. 

Die Budget hotellerie ist von den DEHOGA-
Sternekategorien gelöst zu betrachten und 
steht als eigenes Markt segment für ein 
Übernachtungs angebot, das von einem 
hohen Umsatzniveau in Ver bindung mit 
reduziertem Service und geringen Kosten 
gekennzeichnet ist. Frühstücks räume und 
gegebenenfalls kleinere Hotel bars sind in 
Budget hotels vorhanden. Dienst leistungen 
können am Empfang in An spruch genom-
men werden. Das Kunden spektrum reicht 
von Hand werkern, Touristen und „Walk-In“-
Gästen bis hin zu Geschäfts reisenden.
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4.3.1.2. Economyhotels, 
Standardkategorie (2-3*)

Economy hotels liegen vorwiegend in 
deut schen Mittel- bis Groß städten. 
Die Immo bilien sind gut an den ÖPNV 
und Individual verkehr an geschlossen. 
Der Ausbaustandard des Gebäudes ist 
zeitgerecht und als gut einzustufen, die Bau-
weise ist zweckmäßig. Im Unter schied zum 
Tourist  hotel ist in einem Economy  hotel eine 
Lobby mit eigener Bar als zentraler Treff-
punkt für die Gäste vorhanden. In der Hotel-
lobby wird das eben falls vor konfektionierte 
Frühstück angeboten, ein kosten loser 
WLAN-Zugang ist i.d.R. vorhanden. Die 
kunden gebundenen Service kräfte sprechen 
mindestens die nationale und englische 
Sprache. Der Zimmer standard zeigt sich oft 
mit dem all gemeinen Trend ent sprechender 
einfacher, jedoch design orientierter Aus-
stattung; die Zimmer weisen zweck mäßige 
Größen auf. Es gibt keine Suiten. Die 
typische Gäste struktur zeichnet sich durch 
Touristen und Geschäfts reisende aus.

Zu dieser Kategorie gehören auch familien-
betriebene Hotels oder solche mit vergleich-
baren Betreiber  formen mit vergleich baren 
Standards, aber individuellen Bau  stilen und 
ent sprechenden Service-Angeboten. 

4.3.1.3. Mittelklassehotels, 
Komfortkategorie (3-4*)

Die Mittelklasse hotels der Komfort kategorie 
sind in Mittel- bis Groß städten mit mehr 
als einer halben Million Über nachtungen 
pro Jahr vorhanden. Die Lagen in der In-
nenstadt oder in Stadtteilen sind dabei als 
durchschnittlich bis gut einzustufen, neben 
einer guten Anbindung an den ÖPNV und 
an den Individualverkehr ist ggf. auch eine 
Nähe zum lokalen Flughafen gegeben. Die 
Gebäudekonzeption ist objekt spezifisch, 
teil weise herrschen marken abhängige Vor-
gaben vor. Die Bau weise ist i.d.R. stand ard  i-
siert und zweckmäßig. Der Aus bau standard 
ist gut und zeitgerecht, die Hotel lobby ist 
vom Frühstücks raum/ Restaurant separiert, 
es gibt Tagungs  räume sowie Angebote für 
Fitness und Wellness (bei Tagungs hotels 
i.d.R. kleinere Saunabereiche).

Das zusätzliche Leistungs spektrum richtet 
sich nach der Ziel gruppe des Hotels 
(Tagungshotel, Wellnesshotel etc.). In den 
Zim mern ist ein Internet zugang verfügbar. 
Neben den Dienst leistungen am Empfang 
können zeitweise Zimmer service sowie 
ein Wäsche- und Rein igungs service in An-
spruch genommen werden. Die kunden ge-
bundenen Service kräfte spre chen mindes-

4. Segmente der Kategorie Wirtschaftsimmobilie
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tens die nationale und englische Sprache.

Die Zimmer ausstattung ent spricht dem 
üblichen Standard gemäß der Sterne-
klassifizierung mit einer guten, oft mals 
design- und trend orientierten Ein richtung. 
Suiten sind ver einzelt vorhanden. Es gibt 
ein hotel eigenes Restaurant mit Bar, fer-
ner sind in be grenztem Um fang öffentliche 
Aufenthalts flächen für die Gäste vorhanden. 
Geschäfts reisende, Tagungs gäste und Tou-
ris ten spiegeln das Gäste spektrum wider.

4.3.1.4. First-Class-Hotels 
für höhere Ansprüche (4-5*)

First-Class-Hotels befinden sich in Groß-
städten und kleineren Sekundärstandorten, 
mit mehr als einer Million Übernachtungen 
pro Jahr. Oft zentral in der Innenstadt 
oder in einer guten Stadtteillage gelegen, 
zeichnen sich jene Objekte durch eine gute 
Sicht barkeit, eine repräsentative Umgebung 
und eine sehr gute An bindung an ÖPNV und 
Individual verkehr aus. Die meist individuelle 
Gebäude konzept ion besitzt teil  weise mar-
ken gebundene Vor gaben und weist eine 
an sprechende Architektur mit Wieder-
erkennungswert auf. Der zeit gerechte Aus-
baustandard ist gut bis sehr gut. 

In den Hotels dieser Kategorie sind ein oder 
mehrere separate Frühstücks räume, ein 
Restaurant, eine Hotel lobby, Tagungs räume 
sowie i.d.R. Sauna- und Fitness bereiche vor-
handen. Öffentliche Aufenthaltsflächen sind 
groß zügig gestaltet. Die Zimmer ausstattung 
ist standard isiert, während die Zimmer größe 
teil weise oberhalb des üblichen Standards 
gemäß der Sterne-Klassifizierung liegt. Die 
kunden gebundenen Service kräfte sprechen 
mehrere inter nationale Sprachen. Suiten 
sind vor handen, teilweise gibt es Zimmer 
mit Themen ausstattung und eigenem 
Design. Geschäfts reisende, Touristen und 
Tagungs gäste sind üblicher weise Gäste 
dieses Segments.

In diese Hotelart gehören auch so genannte 
Tagungs- und Wellness hotels. Diese be-
finden sich oftmals in eher ru higeren Lagen, 
ent sprechen jedoch in Service und Aus-
stattung der 4-5*- Kategorie.

4.3.1.5. Luxushotels 
für höchste Ansprüche (5* und mehr)

Luxushotels befinden sich vor wiegend 
in Groß städten und an größ eren Sekun-
d ärstandorten mit Über nachtungen von 
mehr als andert halb Millionen pro Jahr. 
In zentraler Innen stadt lage oder in einem 
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guten Stadt teil gelegen, zeich net sich die 
Immobilie durch eine prestige trächtige 
Um gebung mit sehr guter Sicht barkeit 
aus. Die An bindung an den ÖPNV und 
den Individual verkehr ist als sehr gut ein-
zustufen. Vereinzelt finden sich Luxus hotels 
als Wellness- oder Tagungs hotels auch in 
ruhigen und eher ab gelegenen Lagen.

Die Gebäude konzeption ist individuell mit 
teilweise marken gebundenen Vor gaben. 
Der Bau stil ist modern und besitzt ein Allein-
stellungs merkmal. Teil weise be finden sich 
Luxus hotels in hoch wertig sanierten Alt-
bauten („Landmark immobilien“). Der Aus-
baustandard ist zeit gerecht und sehr gut, es 
gibt einen oder mehrere Frühstücks räume, 
mehrere Restaurants, eine Lobby, Tagungs- 
und Banketträume sowie Wellnessbereiche. 
Suiten und großzügige Räum lichkeiten 
zur Durch führung von Meetings und 
Veranstaltungen mit hoch wertiger Technik-
ausstattung sind vor handen. Öffentliche 
Flächen sind groß zügig gestaltet. 

Die Zimmerausstattung hat einen sehr 
guten Standard, die Zimmer größe liegt 
oberhalb des üblichen Standards gemäß 
der Sterne  klassifizierung. Das Service-
angebot er weitert sich um die Er reichbar-
keit eines 24-h-Zimmer service. Die 

kunden  gebundenen Service kräfte spre-
chen mehrere inter nationale Sprachen. 
Geschäfts reisende und Touristen bilden die 
Besucher klientel. 

4.3.2. Untersegment der Immobilien für 
andere Beherbergungsbetriebe

Über die in Kapitel 4.3.1 klas sifizierten  Ho-
telimmobilien hinaus, besteht eine Vielzahl 
weiterer Beherbergungsbetriebe unter-
schiedlicher Arten. Andere Be herbergungs-
betriebe sind ebenfalls Immobilien, die der 
Unter bringung von Personen dienen; die 
Bereit stellung weiterer Service angebote ist 
sehr in homogen. Haupt kriterium für die Zu-
ordnung ist – wie bei den Hotel immobilien 
auch – die temporäre Bereit stellung von 
Unter bringungs möglich keiten. Die Aus-
gestaltung „anderer Beherbergungs-
betriebe“ richtet sich i.d.R. nach der Ziel-
gruppe (z.B. Jugend gruppen) und nach 
der jeweiligen Aus gestaltung des Objek-
tes (Ferien wohnanlage mit frei stehenden 
Wohn  einheiten). Die jenigen mit einer für 
den Immobilien  markt wesentlichen Be-
deutung sind wie folgt klassifiziert:

4. Segmente der Kategorie Wirtschaftsimmobilie



37

4.3.2.1. Gasthöfe, Gasthäuser oder Pensionen

Unter einem Gasthof oder Gast haus wird 
ein Beherbergungs betrieb ver standen, der 
einem Schank- und/oder Speise betrieb an-
geschlossen ist. In seiner ty pischen Form 
unter scheidet sich der Gast hof vom Hotel 
da durch, dass neben dem Gast raum keine 
weiteren Aufenthalts räume zur Ver fügung 
stehen und die wesent lichen Ein nahmen 
aus der Gastro nomie generiert werden. 
Der artige Be triebe befinden sich häufig 
in Stadtrandlagen, Kleinstädten sowie in 
ländlichen Gegenden bzw. in Urlaubs- und 
Ausflugs gebieten.

Eine Hotelpension bzw. eine Pension ist ein 
Betrieb, in welchem im Gegen satz zu einem 
Hotel weniger Dienst leistungen angeboten 

werden. Die Mahl zeiten werden nur Haus-
gästen angeboten. Die Betriebs bezeichnung 
„Hotel pension“ ist häufiger in Städten zu 
finden. 

4.3.2.2. Jugendhotels und Hostels

Bei Jugendhotels bzw. Hostels handelt es 
sich um preisgünstige Beherbergungs-
betriebe mit Gruppen schlafräumen (Dorms) 
und Standard  schlaf räumen (Privates). Die 
„Dorms“ werden über  wiegend betten-
orientiert angeboten, d.h. von einander 
un  ab  hängige Gäste nutzen Betten in ei-
nem gemein samen Zimmer. Sanitäre 
Ein richtungen werden teil weise gemein-
schaftlich genutzt. Als Zielg ruppe setzen 
die Hostels im Wesent lichen auf eher junge 
Individual reisende und Gruppen reisende 

Abb. 10: Weitere Immobilienarten im Untersegment der anderen Beherbergungsbetriebe
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bzw. Schul klassen. Hostels finden sich 
i.d.R. in Zen trums- und Szene lagen von 
Groß städten.

4.3.2.3 Serviced Apartments / Boarding-
houses

Der ur  sprünglich in Deutschland ge bräuch-
liche Begriff „Boarding house“ wird zu-
nehmend durch den inter nationalen Begriff 
„Serviced Apartments“ ersetzt. Das An-
gebot eines Serviced Apartments wendet 
sich meist an Lang zeit nutzer im urbanen 
Um feld. Die Zimmer ausstattung ent spricht 
eher privaten Wohn ungen. Der Service 
schwankt von sehr geringem An gebot bis 
hin zu einem hotel gleichen „Room service“.

Vergleichbare Objekte liegen zumeist in 
zentraler Lage in deutschen Groß städten, 
wobei die An bindung an den ÖPNV und 
Individual verkehr unter geordnet sind. Es 
gibt keine ein heitlichen Bau weisen und 
Aus bau standards, vom ein fachen bis 
höchst en An spruch sind diverse An gebote 
ver fügbar. Teil weise gibt es einen separaten 
Frühstücks raum/ Restaurant mit Lobby. Von 
Privat anbietern auf Internet plattformen (z.B. 
Airbnb) angebotene Privat räume sind dieser 
Kategorie nicht zu zuordnen.

Besondere Kenn zeichen sind die Mö g  lichkeit 
zur Selbst versorgung durch die in den 
Apartments integrierte, voll aus gestattete 
Küche oder Kitchen ette und eine groß-
zügige Raum  planung mit einer Trenn ung 
von Wohn- und Schlafraum.

Das Apartment konzept wird für Über -
nachtungen im kurzen Zeit raum (tlw. ein-
zelne Nächte) bis zu einem Monat oder 
länger angeboten. Ent sprechend viel-
fältig sind die Ziel gruppen für Serviced 
Apartments. Ein typ isches Objekt der 
Gruppe gibt es nicht, weil nahezu alle 
Konzepte differ ieren. I.d.R. werden jedoch 
gegenüber dem Hotel zimmer größere 
Ein- und Zwei-Zimmer-Apart ments mit 
integrierter Kitchen ette bzw. kompletter 
Küchen zeile angeboten. 

Mit den Serviced Apart ments sind Unter-
künfte zunehmend für Geschäfts reisende 
interessant, die eine gute Aus stattung der 
Gast zimmer mit ent sprechendem Ambiente 
einerseits suchen und anderer seits auf 
weit reichenden Service verzichten können.

4.3.2.4. Ferienwohnanlagen (Resorts)

Ferienwohnanlagen sind primär der Frei-
zeit- und Ferien  nutzung die nende Be -

4. Segmente der Kategorie Wirtschaftsimmobilie
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herbergungs  betriebe in touristisch in-
teres    s anten Regionen. Wesentlich für 
Ferien wohnanlagen ist daher die attrak-
tive Lage in einer Region, die als Ziel für 
Urlaubs reisen nach gefragt wird. Hierzu 
gehören die klassischen Ferien regionen in 
Deutschland an Nord- und Ostsee sowie 
in den Alpen und den Mittel gebirgen. Die 
Objekte befinden sich in guten Mikrolagen, 
direkt an einem Seeufer oder mit Bergblick 
und überwiegend in Ferienorten bzw. See-
bädern mit fußläufiger Erreich barkeit der 
örtlichen Infrastruktur. In z.B. den Alpen 
ist eine Nähe zu Seilbahnen, Skistationen 
und dem Wander wegenetz gegeben, in 
den Seeregionen finden sich Resorts meist 
in erster Reihe zum Strand oder in Einzel-
l age in direkter Strandnähe. Die Objekte 
zeichnen sich durch eine gute individu-
elle Erreich barkeit über Auto bahnen bzw. 
Bundes straßen aus.

Die Zimmer verfügen i.d.R. über einen 
Balkon, teil weise mit Meer- oder Berg blick. 
Neben Einzel- und Doppel zimmern gibt es 
Familien zimmer, Apart ments und Suiten 
bzw. schalt bare Zimmer mit Aufbettungs-
möglichkeiten. Der Ausbau standard ist gut 
und zeit gemäß bzw. der Bau jahres periode 
entsprechend. 

Der gastronomische Service in Resorts wird 
durch ein Restaurant sowie eine Bar mit Café 
gewähr leistet. Ferner wird der Service um 
Außen bewirtschaftungs mög lichkeiten auf 
einer Terrasse er gänzt. Die Restaurants bzw. 
Cafés oder Veranstaltungs räume befinden 
sich oft mals auch in einem separaten Ge-
bäude innerhalb des Grund stückes; dies gilt 
auch für Diskotheken, Sport-/ Fitness bereiche, 
Wellness-/ Spa-Bereiche, Räum lichkeiten für 
die Kinder betreuung und Boutiquen sowie 
Tabak- und Zeitschriftenläden.

Die Abgrenzung zu Wellness hotels ist 
fließend; der wesentliche Unter schied ist das 
Vorhanden sein mehrerer Be herbergungs-
gebäude und ver schiedener weiterer 
Dienst leistungs gebäude auf dem Ferien-
wohnanlagen gelände.

4.3.2.5. Weitere andere Beherbergungsbetriebe

Dieser Kategorie werden diejenigen Be-
herbergungs betriebe zugeordnet, die nicht 
den in Kapitel 4.3.2.1. bis 4.3.2.4 definier-
ten Immobilienarten entsprechen. Hierunter 
können z.B. Schulungs zentren bestimmter 
Träger (Sport organisation, Gewerk  schaften 
etc.) sub sumiert werden, weil diese 
Beherbergungs betriebe nicht ohne Weite-
res für jeder mann zugänglich sind.



40

4.3.3. Untersegment der Immobilien für 
Gastronomie

Bei den Immobilien für Gastronomie handelt 
es sich um Objekte, die auf Tagesgäste 
bezogene gastronomische Angebote zur 
Verfügung stellen. Die Spanne reicht 
dabei von kleineren Imbissen über Fast-
Food-Ketten bis hin zu Sternerestaurants. 
Die detailliertere Strukturierung und 
Beschreibung der Immobilien für 
Gastronomie steht in der Arbeitsgruppe 
noch aus und wird in einem der folgenden 
Ergebnisberichte behandelt. 

4.4. Segment der Industrie-, 
Produktions- und Logistikimmobilien

Das Segment der „Industrie-, Produktions- 
und Logistikimmobilien“ umfasst sämtliche 
Immobilien, die für industrielle Fertigungs- 
und Produktionszwecke genutzt werden. 
Dazu gehören die Fertigungsflächen selbst, 
aber auch vor- oder nachgelagerte Prozes-
se, wie z.B. Lagerungs-, Distributions- oder 
auch Forschungszwecke. Die Immobilien 
müssen dabei nicht notwendigerweise in 
räumlichen Zusammenhängen angesiedelt 
sein. Zu den „Logistikimmobilien“ gehören 
auch diejenigen Immobilien, die für die Ver-
teilung von Waren genutzt werden.

4. Segmente der Kategorie Wirtschaftsimmobilie

Abb. 11: Untersegmente der Industrie-, Produktions- und Logistikimmobilien

 Segment:
Industrie-, Produktions- und 

Logistikunternehmen

Unte
rse

gmen
t:

Im
mobilie

n f
ür 

Fe
rtig

un
gsfl

äc
he

n

Unte
rse

gmen
t:

La
ger-

 un
d Lo

gist
ikim

mobilie
n

Unte
rse

gmen
t:

And
ere

 In
dus

trie
-, 

Produk
tio

ns
- 

un
d Lo

gist
ikim

mobilie
n

Unte
rse

gmen
t:

La
borim

mobilie
n (

für
 in

dus
trie

lle 

Fo
rsc

hu
ng

, E
ntw

ick
lun

g, 

Qua
litä

tsk
ontr

olle 
etc

.)



41

4.4.1. Untersegment der Immobilien für 
Fertigungsflächen

Die industrielle Produktion von Gütern er-
folgt auf sog. Fertigungs flächen durch 
nicht-störende oder auch störende Hand-
werks-, Gewerbe- oder Industrie unter-
nehmen. Die Fertigungs flächen sind i.d.R. 
in meist beheizten Hallen unter gebracht 
und ver fügen über ebenerdige Roll tore, 
Tages licht und teilweise um fängliches Zu-
behör wie z.B. Kran anlagen.

Immobilien für Fertigungsflächen werden 
unter teilt in Immobilien für Fertigungsflä-
chen für die Leicht industrie (Light Indus-
trial) und für die Schwerindustrie (Heavy 
Industrial).

Die Unterscheidung erfolgt anhand zweier 
Kriterien:

•   der Drittverwendungsfähigkeit der 
     Fertigungsflächen,
•   des Verhältnisses von Gebäudekosten 
     und Kosten der Fertigungsanlagen 
     bezogen auf die Gesamt investitions-
     kosten der Immobilie.

4.4.1.1. Immobilien für Fertigungsflächen 
der Leichtindustrie (Light Industrial)

In Gebäuden mit Fertigungsflächen für die 
Leicht  industrie sind vor  nehmlich System-
lösungen zur industri  ellen Produkt ion 
von Konsum  gütern verbaut. Daher sind 
Investition en in Anlagen und Aus  rüst ungen 

Abb. 12: Weitere Immobilienarten im Untersegment der Immobilien für Fertigungsflächen
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im Ver gleich zur Schwer  industrie gerin-
ger und der Anlagen bau weniger komplex. 
Darüber hinaus sind diese Immobilien 
leichter einer anderen Nach nutzung (Dritt-
verwendung) zu zuführen, da der Aus bau 
der An lagen und Aus rüstungen mit ge-
ringeren Kosten ver bunden ist, als in der 
komplex eren Schwer  industrie. Die Immo-
bilien können dadurch für andere Er werber 
mit überschau barem Auf wand (nach-) nutz-
bar gemacht werden.

4.4.1.2. Immobilien für Fertigungsflächen 
der Schwerindustrie (Heavy Industrial)

Immobilien für die Schwer industrie zeich-
nen sich im Gegen  satz zu Light-In dustrial-
Immobilien durch eine hohe In  dividual ität 
der Fertigungs  straßen aus. Damit ist die 

Gebäude investition im Ver gleich zur In-
vestition in die An lagen und Aus  rüstung 
ver  gleichs  weise gering. Auch die Dritt-
verwendungs  fähigkeit ist in sehr geringem 
Um  fang möglich.

4.4.2. Untersegment der Lager- und Logis-
tikimmobilien

Logistikimmobilien werden für die Lagerung 
und Ver teilung von Sach gütern genutzt. 
Mittler weile hat sich das Leistungs spektrum 
im Bereich der Logistik verbreitert. Es be-
inhaltet nun weitere Dienst  leistungen, wie 
beispiel s weise Re paratur  arbeiten oder aber 
ein um fang reiches Retouren-Management.

Da der Über  gang zwischen Logistik- und Lager -
immobilien oft fließ end ver läuft, ist eine Auf -

4. Segmente der Kategorie Wirtschaftsimmobilie

Abb. 13: Weitere Immobilienarten im Untersegment der Lager- und Logistikimmobilien
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schlüsselung anhand tech nischer Merk  male 
not wendig. Lager- und Logistik  immobilien 
lassen sich demnach in Logistik hallen, Lager-
hallen und Umschlag hallen aufgliedern.

 4.4.2.1. Immobilien für Logistikhallen

Logistik hallen verfügen über eine Hallen-
höhe ab sieben Meter mit einer Boden-
belastung von mindes tens vier Tonnen pro 
Quadrat meter. Sie verfügen über eine An-
zahl von mindes tens vier Rampen toren.

4.4.2.2. Immobilien für Lagerhallen

Lagerhallen sind flacher als Logistikhallen 
(unter sieben Meter), verfügen über zwei 
oder drei Rampen bzw. Tore und dienen pri-
mär der Einlagerung von Waren.

4.4.2.3. Umschlaghallen

Umschlaghallen verfügen i.d.R. über min-
des tens ein Tor (je ca. 140 Quadrat meter 
Nutzfläche), eine Hallenhöhe von unter 
7 Metern. Sie erfordern einen großen 
Grundstücksanteil. Die Dritt  verwendungs-
fähigkeit von Um schlag hallen ist auf 
andere Nutzer von KEP-Dienst  leistungen 
(Kurier-Express-Paket-Dienst leistungen) 
beschränkt. 

4.4.3. Untersegment der Laborimmobilien

Grundstücke mit Laboren für die industri-
elle Forschung und Ent wicklung sind Im-
mobilien zu zuordnen, die vor- und nach-
gelagerten Bereichen von Industrie und 
Pro duktion dienen. Sie unter scheiden sich 
durch fach technische sowie versorgungs- 
und entsorgungs  technische Spezifika von  
den Industrie- und Produktions    immobilien. 
Labor   immobilien können auch dem 
Qualitäts management der her zustellenden 
Güter dienen.

Das bestimmende Merkmal von Labor-
immobilien ist das Vor handen sein von 
besonderen Versorgungs- und ggf. Ent-
sorgungsanschlüssen und von speziellen 
An forder ungen an Be lüftung und Be-
leuchtung der Räume. Zu dem sind Internet-
einrichtungen und ggf. Server-Räume erfor-
derlich.

Laborimmobilien, die Hoch schulen zu zuord-
nen sind, werden hier nicht ein grup piert, da 
diese zu den Bildungs ein richtun gen gehö-
ren.
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4.4.4. Exkurs: Unternehmensimmobilien 
als Teil der Industrie-, Produktions- und 
Logistikimmobilien

Die in der Immobilienwirtschaft oft zitierten 
Unter nehmens  immobilien25 entsprechen dem 
Grunde nach der Kategorie der Industrie-, Pro-
duktions- und Logistikimmobilien.  Sie weisen 
i.d.R. eine mittelständische Mieterstruktur auf 
und sind kleinteiliger. Immobilien der Ka-
tegorie Industrie, Produktion und Logistik 
umfassen dagegen neben den Nutzern aus 
dem Mittelstand alle weiteren Nutzerklas-
sen.

Unternehmensimmobilien zielen damit nicht 
nur auf die Nutzung einer Immobilie, son-
dern verstärkt auf die unterschiedlichen 
Nutzer ab. Zu den Unternehmensimmobili-
en gehören dabei vier Kategorien:

•   Transformationsimmobilien (ehemalige
     Fertigungsflächen, i.d.R. Light-Industrial),
 •  Gewerbeparks (mehrere kleinteilige,       
     mittelständisch geprägte   Fertigungs- 
     standorte mit zentralem Management 
     (Ensemble)),
•   Produktionsimmobilien (in Betrieb 
     befindliche Fertigungsflächen) sowie
•   Lager-/ Logistikobjekte.

Für diese Art der Aufschlüsselung ist neben 
der ehemaligen Nutzung der jeweiligen Im-
mobilien (Transformationsimmobilie)  auch 
die Frage entscheidend, ob sie ein Ensem-
ble bilden (also einen gemeinsamen Nut-
zungszweck erfüllen) und auf diese Weise 
zentral, im Sinne eines Gewerbeparks, ver-
waltet werden können. 

Unternehmensimmobilienkategorie Zuordnungskriterium Untersegment

Transformationsimmobilien  ehemalige Fertigungsflächen  Fertigungsflächen

Gewerbeparks  Zentrales Management, Ensemble  Fertigungsflächen

Produktionsimmobilien  Hallen für die Fertigung  Fertigungsflächen

Lager- und Logistikobjekte  Kleinteilige Lagergebäude  Lager- und Logistikimmobilie

4. Segmente der Kategorie Wirtschaftsimmobilie

25  Zur Definition der Unternehmensimmobilien siehe „Initiative Unternehmensimmobilien“ (Hrsg.): Marktbericht Nr. 1, Berlin 
    2014, S. 4

Unter Einbeziehung bestimmter Kriterien können die o.g. Kategorien dem Segment der 
Industrie-, Produktions- und Logistikimmobilien zugeordnet werden:
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4.5. Segment der Gesundheits- und 
Sozialimmobilien

Gesundheits- und Sozialimmobilien um-
fassen ein weites Spektrum an Nutzun-
gen. Insgesamt handelt es sich jedoch um 
Nutzungen, die einen in sozialer Hinsicht 
versorgenden, verwahrenden, wohltätigen, 
heilungsfördernden und/ oder pflegenden 
Charakter haben. Kennzeichnend für So-
zial- und Gesundheits immobilien ist i.d.R., 
dass die Nutzer (nicht die Investoren) eine 
vorüber gehende oder dauerhafte Ein-
schränkung bzw. Ein stellung der eigenen, 
selbstständigen Haushalts führung hin-
nehmen. Die folgen den Nutz ungen werden 
den Gesundheits- und Sozial immobilien ge-
meinhin zugeordnet:

•   Fürsorge-Dienstleistungen mit Alten-
      heimen, Pflegeheimen, Sozialstationen,
     Frauenhäusern, Kinderheimen, 
     Behindertenheimen/ -werkstätten,
     Genesungsheime usw. (nicht als 
     Wohnheime, welche den Wohn-
     immobilien zugerechnet werden)
•   Justizvollzug als weitere sog.
     „Anstaltsgebäude“
•   Leistungen des Gesundheitssystems 
     mit Krankenhäusern und Kliniken, 
     Polikliniken, Hospizen, Kurhäusern, 
     Rettungsstationsgebäuden, sonstigen 
     medizinischen Behandlungsgebäuden, 
     Praxisgebäuden etc. 

Abb. 14: Untersegmente der Gesundheits- und Sozialimmobilien
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In einem ersten Schritt haben sich die Ex-
perten der Fach besprechungen mit dem 
Unter segment der betreiber orientierten 
Senioren  immobilien aus einandergesetzt; 
diese Immobilien art hat in den vergangenen 
Jahren eine zunehmende Bedeutung auf 
dem Immobilien markt erlangt und stellt da-
mit eine wachsende Investitions klasse dar.

Die weitere Strukturierung und Be-
schreib ung weiterer Unter segmente der 
Gesundheits- und Sozial  immo bilien steht 
in der Arbeits gruppe noch aus und wird 
in einem der folgenden Ergebnis berichte 
behandelt.

4.5.1. Untersegment der 
betreiberorientierten Seniorenimmobilien 

Zu dem Segment der Gesundheits- und 
Sozial immobilien gehören bestim mte For-
m en der Senioren immobilien. Diese zeich-
nen sich durch eine Viel zahl verschiedener 
Ausprägungs formen aus. In der Praxis ha-
ben sich gerade in der jüngsten Vergangen-
heit auch Misch formen aus gebildet, ins-
besondere in Form von sog. integrierten 
Ein richtungen26; diese stellen jedoch keine 
eigene Anlage klasse dar und werden inso-
weit nicht separat dargestellt.

Auf dem Immobilien markt haben sich die 
unter schiedlichst en Begriffe für senioren-
orientierte Immobilien heraus gebildet, diese 
sind z.B.:

• Seniorenwohnen,
• Betreutes Wohnen,
• Seniorenresidenz,
• ambulant betreute Wohngemeinschaften,
• Pflegeheim,
• etc.

Vor dem Hinter grund der hier vor-
zunehmenden Kategori sierung sind die 
Begriffe i.d.R. nicht ein deutig und über-
schneidungs frei definiert und oft ver wischen 
sie die Schwer punkte der Aus richtung des 
Versorgungs grades der Nutzer bzw. um-
gekehrt deren Eigen ständigkeit. Auch 
sind die Nutzungs  schwer punkte „Wohn-
immobilien“ vs. „Wirtschafts immobil ien“ 
nicht ein deutig von einander getrennt.

Bei Gesundheits- und Sozial immobilien 
handelt es sich im mer um Wirtschafts-
immobilien, also Immo bilien, die der Er-
zielung von Ren diten für den Eigen tümer 
dienen und die nicht Wohn immobilien (z.B. 
Wohnungen in Mehr familienhäusern) sind. 

4. Segmente der Kategorie Wirtschaftsimmobilie

26  Zu den Pflegeheimen bzw. zum Betreuten Wohnen zählen auch „integrierte Einrichtungen“ oder Verbundkonzepte. Dies sind 
    Senioreneinrichtungen, die ambulante und stationäre Leistungen nebeneinander erbringen. Zusätzlich zum klassischen Pflegeheim
    werden Wohnungen des Betreuten Wohnens angeboten. Für den Bewohner hat das den Vorteil, über das Pflegeheim im Bedarfsfall
    auch für den Schwerstpflegefall abgesichert zu werden. Aufgrund der Kombination der beiden Seniorenwohnformen ist auch der 
    Begriff „Kombinierte Einrichtung“ gebräuchlich.
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Für die Gesundheits- und Sozial immobilien 
gelten dabei die folgenden Grundsätze:

•  Die Immobilien werden als Gesamtheit 
    von einer einheitlichen Organisation 
    bewirtschaftet; diese wird oftmals als 
    Träger oder Betreiber bezeichnet. Sie 
    stellt integrierte Sach- und Dienst-
    leistungen zur Versorgung der Bewohner
    bereit.
•  Typisch ist die Vermietung der 
    gesamten Immobilie an den Träger 
    bzw. Betreiber durch einen Investor; 
    damit können alle Leistungsangebote 
    wirtschaftlich vorgehalten werden.

•  Die Wohnungen werden durch den 
    Erbringer der übrigen Dienstleistungen 
    zentral an die Bewohner vermietet; auch
    die Versorgung erfolgt durch den 
    Betreiber.
•  Die Sach- und Dienstleistungen sind
    i.d.R. modular und haben die 
    Versorgung der Bewohner nach 
    abgestuften Graden zum Ziel; eine
    eigenständige Haushaltsführung der 
    Bewohner findet nicht statt.
•  Die erforderlichen Gemeinschafts- und 
    Therapieräume sind in dem Gebäude 
    bzw. auf dem Gelände vorhanden.
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Unter Berücksichtigung der o.g. Aspekte 
sind unterhalb des Untersegmentes der 
betreiberorientierten Seniorenimmobilien 
die nachfolgend dargestellten Kategorien zu 
identifizieren. 

 4.5.1.1. Seniorenresidenzen

Diese Art der Seniorenimmobilie bietet 
hochwertige Wohnungen für Senioren, bei 
denen über den monatlichen Basis preis 
eine Vielzahl von Dienstleistungen abge-
golten wird. Vergleicht man diese Immobi-
lienart mit der Hotellerie, entspricht sie im 
Wesentlichen einem 4- bis 5-Sterne -  Apart-
Hotel für Senioren. Neben der Wohnung ist 
ein umfangreicher Service verpflichtend 
abzunehmen, das Entgelt dafür ist in einem 

Basispreis enthalten. Eine Differenzierung 
des Mietpreises zwischen Kaltmiete, Ne-
benkosten und Kosten für Service-Leistun-
gen findet i.d.R. nicht statt. Zusätzlich zu 
den im Basispreis enthaltenen Leistungen 
wie Mittagessen, kann das Angebot um 
Wahlleistungen (z. B. Frühstück oder Wä-
scheservice) erweitert werden.

Residenzen halten einen hohen Anteil 
an Service-, Funktions, Verkehrs- und 
Gemeinschafts  flächen vor, deren Nutzung 
mit dem Basis preis ab gegolten ist. Dies sind 
beispiels weise ein Restaurant inklusive Voll-
küche, eine Bibliothek, ein Wellness bereich 
oder ein Pflege bad und ein ambulanter 
Pflege stützpunkt. Die Wohnungs nutzung 
verliert gegenüber diesen anderen Dienst-

4. Segmente der Kategorie Wirtschaftsimmobilie

Abb. 15: Weitere Immobilienarten des Untersegments der betreiberorientierten Seniorenimmobilien

 Untersegment:
Betreiberorientierte 
Seniorenimmobilien

Seniorenresidenzen andere betreiberorientierte 
Seniorenimmobilien

ambulant betreute 
Wohngemeinschaften Pflegeimmobilien
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leistungen an Bedeutung. Diese werden von 
einer zentralen Organisation angeboten, die 
über die Nutzung einen General mietvertrag 
abgeschlossen hat.

Aufgrund des hohen Service anteils und 
der obligatorisch angebot enen (Teil-) Ver-
pflegung sind derartige Einrichtungen 
regelmäßig als Heim gemäß den gesetzli-
chen Vor gaben ein zustufen. Während beim 
Betreu ten Woh nen (Wohnimmobilien) die 
Wohn nutzung und die mög lichst eigen-
ständige Haushalts führung im Vorder grund 
steht, ist es bei der Senioren residenz (auch 
als Senioren wohnstift bezeichnet) der 
Service-Aspekt. Die Ab grenzung und Über-
gänge zum Betreuten Wohnen sind häufig 
fließend und müssen im Einzelfall genau 
geprüft werden.

4.5.1.2. Ambulant betreute Wohngemein-
schaften

Der Grundsatz „ambulant vor stationär“ ist im 
Sozialgesetzbuch (SGB) XI und weiter führend 
im Pflege stärkungsgesetz (PSG) I-III definiert. 
Diesem Grund satz folgend ent wickelten sich 
in den letzten Jahren zu nehmend klein-
gliedrige Wohn formen für pflege bedürftige 
Senioren mit ambu lanter Betreu ung, die 
durch Betreiber organisiert werden.

Über diese Wohn formen soll eine stationäre 
Betreu ung ver mieden werden. Dabei existie-
ren unterschiedlichste Aus prägungen des 
Zusammen lebens in am bulant betreuten 
Wohn  gemein schaften. Normaler weise hat 
jeder Bewohner ein eigenes Zimmer oder 
eine kleine Wohnung. Inner halb der Wohn-
gruppen können darüber hinaus Gemein-
schafts räume vorgehalten werden. Ergänzt 
wird diese Struktur häufig durch eine 
Tages pflege. 

Über eine Präsenz kraft werden das Alltags-
leben und die haus wirtschaft lichen Tätig-
keiten organisiert. Die individuelle Pflege 
der Bewohner über nimmt ein ambulanter 
Pflege dienst. Sofern der Bewohner einen 
höheren Pflege bedarf hat, kann er in 
der ange gliederten Tages pflege betreut 
werden. Zusätzliche Betreu ungskräfte und 
Haushalts hilfen unter stützen die Bewohner 
in der Gemein schaft. Die Bewohner sollen – 
soweit möglich – selbst bei der Haushalts-
führung mitwirken.

Im Idealfall wird diese Versorgung im 
direkten Wohn umfeld (Quartiers gedanke) 
an geboten. Nur wenn sie durch den 
Betreiber organisiert wird, unter liegt diese 
Form der Senioren immobilien den An-
forder ungen der Heim aufsicht. Da hier die 
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Betreu ung und weitere Dienst leistungen 
des Betrei bers im Vorder grund stehen, zählt 
diese Form zu den Wirtschafts immobilien.

4.5.1.3. Pflegeimmobilien

Stationäre und teil stationäre Pflege-
immobilien sind Liegen schaften, in denen 
Leistungen der stationären Pflege nach § 71 
Abs. 2 Sozialgesetzbuch (SGB) – Elftes 
Buch (XI) – Soziale Pflege versicherung 
erbracht werden. In stationären Pflege-
heimen werden die Bewohner/ Pflege-
bedürftigen auf Dauer und für 24 Stunden 
am Tag ver sorgt. Die Mehr heit der Pflege-
immobilien richtet sich an Senioren. Aller-
dings werden auch Pflege immobilien, die 
für andere Ziel gruppen an geboten werden, 
hier subsumiert.

Pflege immobilien unter scheiden sich 
von Wohn ungen oder speziellen gemein-
schaftlichen Wohn formen durch die 
Intensität der Ein gliederung der Bewohner 
in eine zentrale Organisation, welche 
vor Ort durch gehende Betreu ungs-
leistungen (insbesondere über wachte 
thera  peutische Leistungen) anbietet und 
über geeignete Gemein schafts- und 
Therapie  räume verfügt. Üblicher weise 
erfolgt die Belegung pro Zimmer oder Bett. 

Pflegeimmobilien sind i.d.R. nicht darauf 
ausgerichtet, eine eigene Haushaltsführung 
zu ermöglichen. Die Versorgung umfasst 
neben der Verpflegung und Betreuung 
auch die pflegerische Versorgung. Insofern 
unterliegen Pflegeheime dem jeweiligen 
Landesheimgesetz und müssen die 
entsprechenden Anforderungen der Gesetze 
und dazugehörigen Verordnungen erfüllen. 
Es besteht keine Wahlfreiheit hinsichtlich 
des Pflegedienstleisters; dieser ist durch 
den Betreiber vorgegeben, der überdies die 
Anlage im Eigentum betreibt oder der einen 
Generalmietvertrag abgeschlossen hat. 
Daneben existieren teilstationäre Angebote, 
wie Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen, 
die hier nicht näher betrachtet werden.

4.5.1.4. Andere betreiberorientierte 
Seniorenimmobilien 

In diese Kategorie gehen alle be treiber-
orientierten Senioren immobilien ein, die nicht 
den „Senioren residenzen“, den ambulant 
betreuten Wohn gemein schaften oder den 
Pflege immobilien zuzuordnen sind.

Dabei ist zu beachten, dass hier nicht 
diejenigen Seniorenimmobilien eingeordnet 
werden, die in erster Linie der Wohnnutzung 
dienen.

4. Segmente der Kategorie Wirtschaftsimmobilie
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4.5.2. Exkurs: Die Wirtschaftsimmobilie 
„Gesundheits- und Sozialimmobilie“ vs. 
Kategorie der Wohnimmobilien

In dieser Expertise werden ausschließlich 
die Segmente der Wirtschaftsimmobilien 
klassifiziert. Daher ist die über schneidungs-
freie Ab grenzung zu anderen Kategorien, 
hier zu der Kategorie der Wohn immobilien, 
von besonderer Be deutung. Aus die-
sem Grund werden im Folgen den einige 
Immobilien arten auf geführt, die nicht den 
Wirtschafts immobilien (und hier den 
betreiber  orientierten Senioren immobilien) 
zu zuordnen sind, sondern den Wohn-
immobilien.

Immobilien, die einen wohnungs wirtschaft-
lichen Nutzungsvordergrund haben, sind 
von den Gesundheits- und Sozial immobilien 
und damit von den betreiber orientierten 
Senioren immobilien abzu grenzen. So ist 
die nach dem Wohnungseigentumsgesetz 
(WEG) gebildete Senioren wohnung mit ei-
gener Küche und Wohn zimmer (z.B. in einer 
„Senioren residenz“ oder in einer Anlage mit 
sog. „betreutem Wohnen“) der Kategorie 
der Wohn immobilien und hier der Wohnun-
gen zu zuordnen. Je nachdem also, ob die 
Wohn nutzung oder andere Nutz ungen 
(Pflege, Betreu ung, Versorgung) im Vorder-

grund stehen, werden Senioren immobilien 
entweder den Wohn- oder den Wirtschafts-
immobilien zuzuordnen sein.

Die Abgrenzung von Wohnimmobilien zu 
den „Gesundheits- und Sozial immobilien“ 
erfolgt auf der Grund lage der bereit gehal-
t enen Angebote im Zusamm enhang mit 
der Nutz ung der Immobilie. Dabei sind der 
Inten sitätsgrad der unter stützenden Dienst-
leistungen und damit auch der abnehmen-
de Grad der eigen en Haushalt sführung zu 
beachten.
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4.5.2.1. Wohnimmobilien: Seniorenwohnungen

Bei dieser Art der Seniorenimmobilie handelt 
es sich um auf die altersspezifischen 
Bedürfnisse der Senioren ausgerichtete 
Wohn ungen ohne weiteres Service-An-
gebot. Sie sind üblicher weise – voraus-
schauend auf einen sich ver schlechternden 
Gesundheits zustand der Bewohner – 
barriere arm oder barriere frei aus gestattet. 
Die Schwellen freiheit und die größeren 
Bewegungsflächen sollen den Bewohnern 
die Mobilität im Alter er leichtern. Ein 
weiter gehender Service bzw. eine Ver-
pflichtung zur Ab nahme von Service-
leistungen bestehen nicht. Voraus setzung 

für den Ein zug in Senioren wohnungen ist 
teil weise das Erreichen einer bestimmten 
Alters grenze (60 oder 65 Jahre). Da 
bei diesem Konzept eine Unter form der 
klassischen Wohnung vorliegt und dieses 
auf die eigene Haushaltsführung abzielt, 
sind Seniorenwohnungen der Asset-Klasse 
Wohnimmobilien zuzurechnen.

4.5.2.2.. Wohnimmobilien: Betreutes Woh-
nen (Seniorenwohnen mit Dienstleistungen)

Bei dieser Wohnform wird dem Bewohner 
ebenfalls eine vollwertige Wohnung bzw. ein 
Apartment mit Bad und Küche zur Verfügung 
gestellt. Wie die Senioren wohnungen sind 

4. Segmente der Kategorie Wirtschaftsimmobilie

 

Abb. 16: Zuordnung der Seniorenimmobilie als Wirtschafts- vs. Wohnimmobilie
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die Apartments barriere frei nach DIN (DIN 
18040) und insbesondere die Verkehrs-
flächen rollstuhlgerecht ausgestattet (DIN 
18040 R). Grundsatz dieser Wohnform 
ist: „So viel Selbstständigkeit wie möglich 
– so viel Hilfe wie nötig“. Der Bewohner 
wird i.d.R. neben der Wohnnutzung weiter-
gehende Leistungen eines Service-Dienst-
leisters ab nehmen, die über eine Grund-
pauschale abgegolten werden.

Die Leistungs palette dieser Angebots form 
gliedert sich in Grund- und Wahl leistungen, 
die teil weise sehr unter schiedlich aus-
gestaltet sind. Zu den Grund leistungen 
zählen i.d.R. Hilfe bei Verwaltungs-
angelegen heiten oder die Vermitt lung 
weiter gehender Hilfs angebote. Während 
die Grund leistungen mit einer monat-
lichen (Service-) Pauschale abgegolten 
sind, werden nach Bedarf in Anspruch 
genommene Wahl leistungen gesondert ab-
gerechnet. Zu diesen können beispiel sweise 
das Mittag essen oder die regelmäßige 
Wohnungs reinigung gehören. Sowohl der 
Um fang der Grund- und Wahl leistungen 
als auch die dafür zu ent richtenden Preise 
unter scheiden sich erheblich.

Benötigt ein Be wohner Pflege, wird 
diese über ambu lante Dienste er  bracht 

(ambulante Pflege leistung nach § 71 Abs. 
1 Sozial gesetzbuch XI); dabei ist der Pflege-
bedürftige bei der Wahl des ambu lanten 
Pflege  dienstes grund  sätzlich frei.

Unter den Begriff Betreu tes Wohnen lassen 
sich Wohn formen wie Service wohnen, 
Wohnen Plus etc. sub sumieren. Unter-
schiede bestehen in aller Regel in Um-
fang und Art der gewähr ten Leistung und 
Betreu ung.

Ob bei der  artigen An  lagen ein General-
mietvertrag oder Einzel  miet  verträge für die 
Wohn ungen existieren, ist un erheblich. Der 
Service dienstleister mietet meist Geschäfts-
räume in den Räumen der Immobilie an, 
von denen aus er seine Leistung en erbringt. 
Oft finden sich auch Misch formen vor, bei 
der durch die über wiegende Nutz ung eine 
Unter scheidung erfolgt. Da im Betreuten 
Wohnen jedoch immer die wohnungs-
wirtschaft liche Nutzung über wiegt, ist diese 
Form der Senioren immobilien ebenfalls den 
Wohn immobilien zuzurechnen.
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4.6. Segment der Immobilien für 
Freizeit-, Kultur- und Bildungs- 
einrichtungen

Das Segment der Immobilien für Frei zeit-, 
Kultur- und Bildungs einrichtungen um fasst 
eine breite Palette an Immobilien arten, die auf 
unter schiedlichste Nutz ungen und Nutzer-
gruppen aus gerichtet sind. Immobilien dieser 
Art unter scheiden sich z.B. von den Sozial- 
und Gesundheits immobilien durch den 
Schwer  punkt von Nutz ungen, die im weitesten 
Sinne der Bildung und Weiter entwicklung der 
Bevölkerung dienen und/ oder dem Bedürfnis 

nach Zusammen leben, Aktivitäten in Gruppen 
und Freizeit nach kommen.

Für die Vermittlung von Bildung allgemeiner, 
kultureller oder religiöser Art ebenso wie für 
sport liche Aktivitäten oder andere erlebnis-
orientiere Freizeitgestaltungen sind oft mals 
hoch gradig spezial isierte Immobilien not-
wendig. Die Aus stattung der Immobilien 
ist daher sehr individuell auf die jeweiligen 
Nutzung sziele abgestimmt. 

Neben Sport anlagen, Kultur- und Kirchen-
gebäuden zählen auch Schulen sowie 

4. Segmente der Kategorie Wirtschaftsimmobilie

 

Abb. 17: Beispielhafte Untersegmente der Immobilien für Freizeit-, Kultur- und Bildungseinrichtungen (nicht abschließend)
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Kinder  tages stätten zu dieser Kategorie. 
Letztere haben sicherlich auch einen 
versorgenden bzw. verwahrenden Charakter 
und unter liegen nicht nur Bildungs an-
sprüchen. Den noch ist die Zusammen-
fassung in diesem Segment gemein sam 
mit den Schulen sinn voll. Ins besondere 
steht bei den Kinder tages stätten nicht – wie 
im Fall der Sozial immobilien - die Leistung 
der Unter bringung und Pflege im Vorder-
grund, wohl aber z.B. die Aus bildung und 
Förderung.

Beispielhaft sind in den Expertengesprä-
chen die in Abb. 17 dar gestellten Unter-
segmente diskutiert worden. Diese sind 
noch nicht ab schließend abgestimmt.

Die detaill  iertere Be schreibung und 
hierarchi sche Struktur ierung sowie ggf. die 
Ergänzung oder Zusammen   fassung der 
Unter  segmente stehen noch aus und wer-
den in einem der folgen den Ergebnis berichte 
behandelt. Gleich  wohl sollen die unter -
schiedlichen Immobilien  arten unter halb der 
Unter  segmente beispiel  haft erwähnt werden:

•  Immobilien für Bildungseinrichtungen 
    und die nicht-industrielle Forschung wie   
    Schulen, Hochschulen, Forschungs -
    gebäude

•  Tagesbetreuungseinrichtungen für 
    Klein- und Vorschulkinder wie Kinder-
     tagesstätten, Krippen, Kindergärten,
•  Nicht-kommerzielle Einrichtungen zur 
    Pflege des Gemeinschaftslebens, wie
    nicht-kommerzielle Begegnungsstätten 
    für alle Bürger, Gemeinschafts- und 
    Bürgerhäuser, Vereinsheime, 
    Mehrzweckhallen etc.; 
•  Einrichtungen für bestimmte soziale 
    Gruppen wie Jugendeinrichtungen, 
    Seniorenzentren usw.,
•  Kommerzielle Freizeitimmobilien wie 
    Clubhäuser, Kinos, Diskotheken, 
    Spielhallen, Casinos, Freizeitparks, 
    Science-Center etc.,
•  Sportanlagen und -einrichtungen 
    aller Art,
•  Kulturgebäude, die sich unterschied -
    lichen kulturellen Schwerpunkten  
    widmen, z.B. Theater, Konzerthallen, 
    Bibliotheken, Museen, Kongresshallen
    etc.,
•  Einrichtungen zur Pflege religiöser 
    Traditionen und Gemeinschaften wie 
     z.B. Sakralbauten und sonstige 
     Kultstätten-Gebäude, Andachts- und
     Erinnerungsgebäude, Krematorien, 
     Leichenhallen etc.
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4.7. Segment der Immobilien mit Ge-
bäuden für die technische Infrastruktur 
und öffentliche Sicherheit

4.7.1 Abgrenzung von Infrastruktureinrich-
tungen

Strukturen für Versorgungs leistungen lassen 
sich grund sätzlich in 

•   soziale Infrastrukturen und
•   technische Infrastrukturen

unter scheiden. Versorgungs leistungen, die 
vor nehmlich auf das Sozial wesen zielen, um-
fassen u.a. das Bildungs system, Forschungs -
einrichtung  en, Für sorge- und Betreuungs-
einrichtung en, Kranken  häuser, kulturelle und 
religiöse Ein richtungen, Sport anlagen, Kinos 
usw. Die dazu erforder lichen Immobilien arten 
sind in dem Segment „Immobilien für Frei-
zeit-, Kultur- und Bildungs einrichtung en“ zu-
nächst beispiel haft dar gestellt. Auch hier sind 
Über schneidungen zwischen dem Segment 
der „Gesund heits- und Sozial immobilien“ 
durch klare Ab grenzungs kriterien zu vermei-
den.

4.7.2 Technische Infrastruktureinrichtungen

Immobilien für tech nische Infra struktur-
einrichtung en um fassen Gebäude27, aber 
auch andere Bauten, die z.B. nicht begehbar 
sind oder dem Schutz dienen (Schiffs-
hebewerke, Wind kraft anlagen, Kran  anlagen 
etc.). Dennoch müssen sie, in Ab grenzung 
zu beweglichen Sachen, mit dem Unter grund 
fest verbunden sein.

In den Experten gesprächen sind die in Abb. 
18 beispielhaft dar gestellten Unter segmente 
diskutiert worden.

Primär müssen die Gebäude den folgen den 
Nutz ungen der tech nischen Infra struktur 
dienen (die je weiligen Beis piele sind hier 
nur exem plarisch und nicht ab schließend):

•  Immobilien für die Energiegewinnung 
    und -versorgung sowie für die   
    Entsorgung wie Müllv erbrennungs-
    anlagen, Recyclinganlagen, 
    Gasstationen, Brunnengebäude, 
    Wasseraufbereitungsgebäude, 
    Wasserwerke, Biogasanlagen, 
    Windkraftanlagen etc.,
•  Immobilien für Verkehrseinrichtungen 
    wie z.B.: 
    - öffentlicher Verkehr mit Schiffsverkehr 

4. Segmente der Kategorie Wirtschaftsimmobilie

27  Der Begriff „Gebäude“ findet sich in den Landesbauordnungen. Diese definieren ihn i. d. R. wie folgt: „Gebäude sind selbstständig 
     benutzbare, überdeckte bauliche Anlagen, die von Menschen betreten werden können und geeignet oder bestimmt sind, dem 
     Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen“ (vgl. z.B. Landesbauordnung für Baden-Württemberg, 1. Teil, § 2 Begriffe, 
     Art. 2.).
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      (Hafengebäude, Empfangsgebäude der 
      Schifffahrt, Leuchttürme), Schienen-
      verkehr (Bahnhofsgebäude, Stell- 
       werksgebäude), Öffentlicher 
       Personennahverkehr (ÖPNV) und 
       Personenfernverkehr (Gebäude der 
       Straßenmeisterei, Busbahnhof, 
       Bahnhöfe von U- und S-Bahn), Luft -
       verkehr (Flughafengebäude, Flugzeug-
       halle), Güterverkehr (auf Schienen), 
     - Individualverkehr (motorisiert): 
       Tankstellen, Parkhäuser etc. oder
     - Individualverkehr (nicht-motorisiert): 
       Fahrradabstellhallen, Wartehallen, etc.
•  Zu den Immobilien für Kommunikations -
    anlagen zählen z.B. Rechenzentren, 
    Fernsehstationen und -studios,
    Mobilfunkstationen, sonstige Gebäude 

    der Nachrichtenübermittlung, des
    Rundfunks, des Internets, des  
    Fernsehens, der Festnetz-Telefonie, des
    Mobilfunks, des Postwesens etc.
•  Immobilien für die öffentliche 
    Sicherheit wie Gebäude des zivilen 
    Bevölkerungsschutzes (Bereitschafts-
    gebäude der Polizei, Feuerwehr etc., 
    Schutzbunker), der Verteidigung 
    (Kasernen), die nicht als Bürogebäude
    genutzt werden können.

Insgesamt ist zu beachten, dass die Aus-
stattung und der im Vordergrund stehende 
Nutzungszweck der Gebäude von entschei-
dender Bedeutung für die Einordnung sind. 
Diese müssen sich von Produktionsanlagen, 
Logistikhallen oder auch Büro- und Einzel-

 

Abb. 18: Beispiel hafte Dar stellung von Unter segmenten des Segmentes der Immobilien für die tech-
nische Infra struktur und öffentliche Sicher heit (nicht ab schließend)
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handelsobjekten grundlegend unterschei-
den. Ebenso wie bei den Industrie-, Produk-
tions- und Logistikimmobilien ist es daher 
notwendig, die Gebäude, die der Verwaltung 
dienen oder die als Verkaufsstätten genutzt 
werden, von den eigentlichen Gebäuden der 
technischen Infrastruktur abzugrenzen.

4.8. Das Segment der anderen Wirt-
schaftsimmobilien

In dieses Segment sind zunächst alle 
Wirtschaf tsimmobilien ein zuordnen, die 
nicht den oben genannten und bereits 
definierten Immobilienarten zugeordnet 
werden können. Dies betrifft insbesondere 
die Wirtschaftsimmobilien, deren Bebauung 
nicht begehbar ist.

5. Weiteres Vorgehen und Ausblick

Mit dem nun vor gelegten zweiten Ergebnis-
bericht über die Fach besprechungen von 
Experten aus unter schiedlichen Institutionen 
und  Fach richtung en gelingt es, einen 
weiteren wesent lichen Teil bereich des sach-
lichen Teilmarktes der Wirtschafts immobilien 
zu definieren. Die wichtigsten, den Markt 
stark be herrschenden Immobilien arten 
sind damit ein deutig, über schneidungsfrei 
und mit einer Viel zahl von Institutionen ab-
gestimmt definiert.

Im Verlauf der Dis kussion wurden die Ab-
grenzungen ins besondere zwischen den 
Wohn- und Wirtschafts immobilien erneut 
geprüft und be stätigt. Mit den ge troffenen 
Fest legungen wird eine ein deutige Zu-
ordnung ermöglicht. 

Da ins besondere in der Bearbeitung dieses 
Pro jektes jeweils auch die Schwach-
stellen der amtlichen Daten sammlung 
ins besondere im Bereich der Wirtschafts-
immobilien offen sichtlich wurden (z.B. 
fehlende Informationen zu wirtschaft-
lichen Erträgen von Immobilien, gebäude-
beschreibenden Merkmalen wie Aus stattung 
etc. oder Ein stufungen der Qualität der 
räum lichen Lage), wird für die weitere Arbeit 

5. Weiteres Vorgehen und Ausblick
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an geregt, ver mehrt über das Matching von 
Daten unter schiedlicher Institutionen nach-
zudenken und hier praktikable Möglich-
keiten zu finden, auf einer breit eren Basis 
Analyse ergebnisse zum Immobilien markt-
geschehen zu generieren.

Die nächsten Arbeits schritte werden wie 
folgt avisiert:

•  weitere Definitionen zu den 
    Unter segmenten der Gesundheits- und
    Sozial immobilien,
•  weitere Definitionen zu den 
    Unter segmenten der Freizeit-, 
    Kultur- und Bildungs einrichtungen,
•  weitere Definitionen zu den 
    Unter segmenten der Immobilien für 
    tech nische Infra struktur und öffentliche
    Sicherheit,
•  Entwicklung von wert bestimmenden 
    Kriterien zur Darstellung des Markt -
    verhaltens der Immobilien arten auf der 
    Ebene der Segmente,
•  Entwicklung von Test verfahren zum
    Matching von Trans aktionsdaten unter-
    schiedlicher Datenbanken.

Die Weiterentwicklung der hier vorgelegten 
Expertise wird sich in erster Linie diesen 
Aufgaben widmen; daneben sind auch 

die hier vereinbarten Definitionen einer 
ständigen Über prüfung und Weiter-

entwicklung zu unterziehen.
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ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.
Leipziger Platz 9
10117 Berlin

www.zia-deutschland.de
info@zia-deutschland.de

ZIA
Der ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss ist der 
Spitzenverband der Immobilienwirtschaft. Er spricht 
durch seine Mitglieder, darunter 28 Verbände, für 
rund 37.000 Unternehmen der Branche entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette. 

Der ZIA gibt der Immobilienwirtschaft in ihrer ganzen 
Vielfalt eine umfassende und einheitliche Interessen-
vertretung, die ihrer Bedeutung für die Volkswirtschaft 
entspricht. Als Unternehmer- und Verbändeverband 
verleiht er der gesamten Immobilienwirtschaft eine 
Stimme auf nationaler und europäischer Ebene – und 
im Bundesverband der deutschen Industrie (BDI). 
Präsident des Verbandes ist Dr. Andreas Mattner.

AK OGA
Aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung des Bundes 
und der Länder über die Zusam   menarbeit auf dem Ge-
biet der amtlichen Grundstücks      wertermittlung ist 2016 
ein Arbeitskreis der Oberen Gutachterausschüsse, 
Zentralen Geschäftsstellen und Gutachterausschüsse 
in der Bundesrepublik Deutschland (AK OGA) gebil-
det worden.

Intention ist es, die Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der amtlichen Grundstückswertermittlung zur Förde-
rung der bundesweiten Grundstücksmarkttransparenz 
zu intensivieren. Im AK OGA sind die Vorsitzenden der 
Oberen Gutachterausschüsse, oder in einigen Län-
dern der Gutachterausschüsse, Leiter der Zentralen 
Geschäftsstellen und das Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit vertre-
ten. Vorsitzende des Arbeitskreises ist Anja Diers (Nie-
dersachsen); ihr Vertreter ist Jürgen Kuse (Branden-
burg). Die Redaktionsstelle des AK OGA, deren Lei-
tung Peter Ache obliegt, ist in Niedersachsen einge-
richtet. Aufgabe des Arbeitskreises ist die regelmäßige 
Herausgabe eines bundesweiten Immobilienmarktbe-
richtes auf der Grundlage der bei den Gutachteraus-
schüssen in den Ländern registrierten Transaktionsda-
ten. Bundesweite Analysen der Immobilien   marktdaten 
der amtlichen Gutachterausschüsse sind auf freiwil-
liger Basis seit 2009 in mehreren Immobilienmarkt-
berichten veröffentlicht worden; diese haben regelmä-
ßig große Aufmerksamkeit erfahren.

Zur Herausgabe des Berichtes ist es unerlässlich, 
dass die Gutachterausschüsse vergleichbare Marktin-
formationen zur Verfügung stellen; in diesem Kontext 
hat sich der AK OGA an der Arbeit zur Strukturierung 
sachlicher Teilmärkte beteiligt.

c/o Geschäftsstelle des Oberen Gutachterausschusses
für  Grundstückswerte in Niedersachsen
Stau 3
26122 Oldenburg

www.immobilienmarktbericht-deutschland.info 
peter.ache@lgln.niedersachsen.de
Tel.: 0441/9215-633


